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Verhängnisvolle ›Dienstgemeinschaft‹   

Arbeitsverhältnis – Dienstverhältnis – ›Dienstgemeinschaft‹

Corona und die Folgen für den hiesigen Arbeitsmarkt 

in der Sozialwirtschaft

Masern-Impfpflicht – arbeitsrechtliche Folgen

Stellungnahme

H E n r i k E  B u s s E 

B E r n H a r d  B a u M a n n - C Z i C H o n

Z U M  k I R C H l I C H E N  A R B E I T S R E C H T

Liebe Leserinnen und Leser,
 

die Zeitschrift ›Arbeitsrecht und Kirche‹ ist jetzt 15 Jahre alt geworden. Das Erschei-
nen dieser Zeitschrift ist erforderlich, weil die Kirchen weiterhin ein kirchliches  
Sonderarbeitsrecht beanspruchen. Vieles hat sich in den vergangenen 15 Jahren geän-
dert: Kirchliche Tarifverträge sind zwar noch selten zu finden, aber immerhin kein 
Tabubruch mehr. Das BAG hat klargestellt, dass auch in kirchlichen Einrichtungen 
gestreikt werden darf. Der Anspruch der Kirchen, ausschließlich kirchenangehörige 
Menschen einstellen zu dürfen, ist dank der Egenberger-Entscheidungen von EuGH 
und BAG gekippt. 

Aber das den Sonderweg rechtfertigende Modell der ›Dienstgemeinschaft‹ wird 
weiter hochgehalten. Gerade weil der Begriff so schillernd ist und sich jeder ausden-
ken kann, was er darunter verstehen will, ist dieser Begriff so wirksam. Umso wich-
tiger ist die Initiative von westfälischen Sozialpfarrern, die von ihrer Kirche die  
Streichung des Begriffs verlangen. Interessant ist, dass sich EuGH und BAG in den 
Egenberger-Entscheidungen nicht von der der ›Dienstgemeinschaft‹ haben leiten  
lassen, sondern von der Frage, ob das religiöse Ethos im konkreten Fall die Kirchenzu-
gehörigkeit verlangt. Das scheint ein guter Weg zu sein. In vielen Fällen leisten kirch-
liche ArbeitnehmerInnen  Arbeit wie andere auch – in Altenpflegeheimen, in Kranken- 
häusern usw. Da sind sie wie andere zu behandeln. Und einige kirchliche Arbeitneh-
merInnen haben kirchenspezifische Aufgaben. Dort kann eine abweichende Behand-
lung vorstellbar sein. 

Bis die Kirche sich dieser Differenzierung anschließen wird, wird es noch lange 
dauern. Bleiben Sie uns bis dahin als LeserIn gewogen!

Wir danken allen Leserinnen und Lesern, die unsere Zeitschrift gelesen, abonniert 
und weiterempfohlen sowie mit Anregung und Kritik unterstützt haben. Wir ver-
sprechen, die Arbeit der Mitarbeitervertretungen weiter zu unterstützen.

Mit den besten Wünschen
Henrike Busse und Bernhard Baumann-Czichon

15jah re
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Von Anfang an gab es Kritik 
an dem Begriff ›Dienstge-
meinschaft‹, der als euphe-
mistisches Etikett für den 
arbeitsrechtlichen Sonderweg 
der Kirchen in der Bundes-
republik steht. Euphemistisch 
deshalb, weil das kirchliche 
Sonderarbeitsrecht unter dem 
Deckmantel der ›Dienstge-
meinschaft‹ den Mitarbeiten-
den in den Kirchen und ihren 
Wohlfahrtsverbänden selbst-
verständliche Rechte, die teils 
grundgesetzlich garantiert 
sind, vorenthält – insbeson-
dere das Streikrecht. Und über 
viele Jahre wurden Gewerk-
schaften als Organisationen, 
die die Interessen von Arbeit-
nehmerInnen vertreten,  
aus der kirchlichen Arbeits-
welt ausgeschlossen.

J ü r g E n  k l u t E 

Dennoch wurde der Begriff ›Dienstgemeinschaft‹ als 
ein kirchlicher akzeptiert, und niemand hat ihn auf 
seine tatsächliche Herkunft hinterfragt – auch nicht 
die KritikerInnen. Stattdessen hat man versucht, den 
Begriff inhaltlich so zu füllen, dass er einer christlichen 
Sozialethik gerecht wird, was jedoch nie gelang.1

2007 hat dann Hermann Lührs2 auf den national-
sozialistischen Ursprung dieses Begriffs hingewiesen. 
Er war darauf im Rahmen seiner Forschungen zum 
kirchlichen Arbeitsrecht gestoßen. Allerdings haben 
die Kirchen die Arbeit von Lührs äußerst zurückhal-
tend aufgenommen, und erst recht haben sie sie nicht 
zum Anlass genommen, sich selbstkritisch mit dem 
Begriff ›Dienstgemeinschaft‹ und dem damit gemein-
ten arbeitsrechtlichen Konzept auseinanderzusetzen. 
Vielmehr verweigern die Kirchen bis heute eine Aus-
einandersetzung mit diesem Nazi-Erbe, oder – teils 
sogar schlimmer noch – sie versuchen sich an einer 
›Entnazifizierung‹ des Begriffs – jedoch ohne den anti-
gewerkschaftlichen Kern dieses Erbes infrage zu stellen. 

Dieser letztlich skandalöse Umgang der Kirchen mit 
dem nationalsozialistischen Erbe – selbst 75 Jahre nach 
der Niederschlagung der Nationalsozialisten – hat eine 
Gruppe von Sozialpfarrern und einen Sozialwissen-
schaftler aus dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt 
(ehemals ›Sozialamt‹) der EKvW dazu veranlasst, sich 
mit einer entsprechenden Eingabe an die Leitung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) zu wenden. 
›Wir bitten Sie eindringlich, ja wir fordern Sie nach-
drücklich auf‹, so heißt es in der Eingabe, ›durch ent-
sprechende Beschlussfassungen zu bewirken, dass der 
Begriff ›Dienstgemeinschaft‹ in Kirche und Diakonie 
aufgegeben wird und aus allen einschlägigen Gesetzen, 
Verlautbarungen und offiziellen Äußerungen in Kirche 
und Diakonie entfernt wird und zukünftig nie mehr 
verwendet werden soll.‹

Die Initiatoren sind die Sozialpfarrer i.R. Wolfgang 
Belitz, Jürgen Klute, Dr. Hans-Udo Schneider und der 
Sozialwissenschaftler Walter Wendt-Kleinberg, alle-
samt ehemalige Mitarbeiter der Evangelischen Kir-
che von Westfalen. Aus diesem Grund richten sie ihre 
Eingabe an die Kirchenleitung der EKvW und nicht 
an andere Kirchenleitungen. Sie würden es aber sehr 
begrüßen, wenn KollegInnen in anderen Landeskirchen 
diese Initiative aufgriffen.

V e r h ä n g n i s v o l l e  › D i e n s t g e m e i n s c h a f t ‹

 
Verhängnisvolle 
›Dienstgemeinschaft‹
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Die Eingabe wird durch eine umfassende Begründung 
ergänzt, die die folgenden fünf Punkte behandelt:
1. Die Herkunft des Begriffs ›Dienstgemeinschaft‹ 

und seine Übernahme in Kirche und Innere Mission 
2. Die Entwicklung nach 1945 
3. Auseinandersetzungen um die 

›Dienstgemeinschaft‹ 
4. Entlastungsversuche sind verfehlte Bemühungen 
5. Nachsatz: Wichtige Ansatzpunkte

Herkunft des Begriffs ›Dienstge-
meinschaft‹ und seine Übernahme 
in Kirche und Innere Mission
 

Anknüpfend an die Forschungsarbeit von Hermann 
Lührs wird im ersten Teil der Begründung die Ent-
wicklung des nationalsozialistischen, auf Rassismus 
basierenden Arbeitsrechts nachgezeichnet. Mit Zitaten 
aus einschlägigen Texten wird belegt, dass sowohl der 
Begriff ›Betriebsgemeinschaft‹, der sich auf den pri-
vatwirtschaftlichen Sektor bezog, als auch der Begriff 
›Dienstgemeinschaft‹, der sich auf den Bereich des 
öffentlichen Dienstes bezog, Begriffe sind, die von den 
Nazis ins Arbeitsrecht eingeführt wurden. Die Kern-
punkte dieses nationalsozialistischen Arbeitsrechts 
waren:
>  Verbot und Zerschlagung der Gewerkschaften  

seit 1933,
>  Abschaffung des Betriebsrätegesetzes von 1920 

durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit vom 21. Januar 1934,

>  Abschaffung der Tarifverträge und der Tarif- 
autonomie (Streikverbot) durch die Allgemeine 
Tarifordnung (ATO) von 1938,

>  Einführung des Führer-/Gefolgschaftsprinzips 
(1934).

Ebenso belegen die Autoren, dass die Kirchen nicht 
gezwungen wurden, das nationalsozialistische Arbeits-
recht zu übernehmen, sondern dass sie es aus eigenem 
Willen machten, da sie sich dem Nationalsozialismus 
eng verbunden sahen. So lautete etwa das Motto des 9. 
Diakonietages im September 1933: ›Innere Mission und 
Nationalsozialismus gehören in Deutschland zusam-
men!‹ Und Bodelschwingh konstatierte 1935: ›Wie tief 
greift das Gesetz für die Ordnung der nationalen Arbeit 

hinein in unseren praktischen Dienst! Da sehen wir 
ursprüngliche Gedanken der christlichen Ethik Gestalt 
gewinnen.‹3

Entwicklung nach 1945
 

Der zweite Teil der Begründung befasst sich mit der 
arbeitsrechtlichen Entwicklung in den Kirchen nach 
1945. Die Alliierten setzten recht schnell das national-
sozialistische Arbeitsrecht außer Kraft und machten 
den Weg für das heutige Arbeitsrechtssystem frei. Die 
Kirchen zögerten allerdings von Anfang an, sich auf 
diesen Prozess einzulassen. Anders als 1920 bei der 
Einführung des Betriebsrätegesetzes, das auch für die 
Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände galt, waren die 
Kirchen nun offenbar besser darauf vorbereitet, sich 
dem allgemeinen Arbeitsrecht zu entziehen. 

In diesem Teil der Begründung zeichnen die Auto-
ren nach, wie der bereits während der Nazidiktatur 
für die Kirchen aktive und dem Nationalsozialismus 
äußerst zugewandte Kirchenrechtler Werner Kalisch 
das ideologische Fundament für den arbeitsrechtli-
chen Sonderweg der Kirchen legte. Kalisch stilisierte 
mit fragwürdiger, aber nicht hinterfragter Methodik 
den nationalsozialistischen antigewerkschaftlichen 
Kampfbegriff ›Dienstgemeinschaft‹ zu einem kirchli-
chen Wertbegriff um. Den Begriff ›Dienstgemeinschaft‹ 
wollte er nun als Ableitung aus dem Neuen Testament 
erscheinen lassen. Die Kirchen folgten diesem Ansinnen 
ebenso willfährig, wie sie schon in ihrer Mehrheit den 
Nazis gefolgt waren. 

Die Autoren zeigen in einer Gegenüberstellung der 
kirchlichen ›Dienstgemeinschaft‹ und der nationalsozi-
alistischen ›Dienstgemeinschaft‹ auf, dass Kalisch den 
Begriff aber keineswegs mit neuen Inhalten gefüllt 
hat, sondern den alten Inhalt im Wesentlichen nur 
christlich übertünchte.

1 Vgl. dazu: Belitz, Kirche 
als Arbeitswelt. In: Belitz, 
Klute, Schneider, Wendt-
Kleinberg, S. 82; Klute, Seg-
bers, Gute Arbeit verlang 
ihren gerechten Lohn.

2 Hermann Lührs: Kirchliche 
Dienstgemeinschaft. 
Genese und Gehalt eines 
umstrittenen Begriffs. In: 
Kirche und Recht, Ausgabe 
2/2007, S. 220–246.

3 Zitiert nach Maaser, Wolf-
gang (2013): Das Konzept 
und die Idee der Dienstge-
meinschaft zwischen 1934 
und 1952. In: Maaser/Eurich 
(2013): Diakonie in der 
Sozialökonomie, S. 322.

V e r h ä n g n i s v o l l e  › D i e n s t g e m e i n s c h a f t ‹
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Auseinandersetzungen  
um die ›Dienstgemeinschaft‹
 

Der dritte Begründungsteil zeichnet die Entstehung 
des heutigen kirchlichen Arbeitsrechts nach. Erst 1972 
konnten sich die evangelischen Kirchen auf ein Mitar-
beitervertretungsgesetz einigen, das – wenig überra-
schend – in seinem Kern die antigewerkschaftliche und 
paternalistische Struktur des nationalsozialistischen 
arbeitsrechtlichen Erbes bewahrte. Folglich schließt 
das Mitarbeitervertretungsgesetz das Streikrecht aus, 
obgleich das Streikrecht grundgesetzlich garantiert 
ist. Anders als während der Nazidiktatur beruft sich 
die Kirche dabei nun auf ihr Selbstverwaltungsrecht, 
das in Artikel 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung 
verankert ist und der mit Artikel 140 ins Grundgesetzt 
aufgenommen wurde. 

Die bundesrepublikanische Rechtsprechung ist dem 
lange gefolgt, obgleich Rechtswissenschaftler und Men-
schenrechtsspezialisten wie Heiner Bielefeld darauf 
verweisen, dass die internationalen Menschenrechte 
Menschen schützen, aber eben gerade keine Instituti-
onen, auch nicht die Kirchen. Nach dieser Sichtweise 
verstößt es gegen die internationalen Menschenrechte, 
die Bestandteil des Grundgesetzes sind, BürgerInnen 
aufgrund von kirchlichen Sonderrechten Grundrechte 
zu entziehen. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
20. November 2012 (Streikrecht in kirchlichen Einrich-
tungen) sowie die neuere Rechtsprechung des EuGH 
(2018: Chefarzt-Fall und der Fall Egenberger) lassen 
jedoch darauf hoffen, dass sich dieses Verständnis von 
Menschen- und Grundrechten langsam gegen die in 
diesem Punkt rückständige Rechtsauffassung in der 
Bundesrepublik durchsetzt.

Entlastungsversuche  
als verfehlte Bemühungen
 

Gleichwohl verweigern sich die Kirchen nach wie vor 
einer kritischen Auseinandersetzung mit diesem natio-
nalsozialistischen Erbe, wie die Begründung im vierten 
Abschnitt aufzeigt. Statt einer kritischen Auseinander-
setzung gibt es lediglich Versuche einer ›Entnazifizie-
rung‹ des Begriffs ›Dienstgemeinschaft‹. 

Die Strategie der Kirchen im Umgang mit diesem 
nationalsozialistischen arbeitsrechtlichen Erbe lässt 
sich mit den Begriffen ›Dekontaminieren‹, ›Weiter ent-
wickeln und füllen‹, ›Uminterpretieren‹ und ›Ignorieren‹ 
umschreiben. Aus Sicht der Autoren ist allerdings die 
Umdeutung oder Dekontamination eines so eindeutig 
genuinen nationalsozialistischen Begriffs nicht möglich. 
Der inhaltliche Vergleich beider Konzeptionen unter-
streicht diese Sichtweise. Deshalb fordern sie am Ende 
des vierten Abschnitts noch einmal: ›Wir treten darum 
umso nachdrücklicher ein für die Beendigung aller 
Entlastungsversuche und die Entfernung des Begriffs 
›Dienstgemeinschaft‹ aus allen kirchlichen Texten und 
Kontexten. Und darum fordern wir die Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen auf, alle dafür 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen im Bereich der 
westfälischen Kirche und der EKD.‹

Nachsatz: Wichtige Ansatzpunkte
 

Im fünften Teil ihrer Begründung verweisen die Au- 
toren darauf, dass gesamtgesellschaftlich längst der 
Schritt vollzogen wurde, den nationalsozialistischen 
Begriff ›Dienstgemeinschaft‹ aus dem offiziellen deut-
schen Wortschatz zu entfernen. In einschlägigen Wör-
terbüchern und Lexika aus der Bundesrepublik ist der 
Terminus ›Dienstgemeinschaft‹ seit Jahrzehnten nicht 
mehr zu finden. Und auch vor 1933 kam dieser Terminus 
weder in einschlägigen Lexika noch in theologischer 
Literatur vor. 

Die Kirchen haben durchaus aus der Zeit der Nazi-
diktatur gelernt. Umso unverständlicher ist es, dass 
sie im Arbeitsrecht an diesem nationalsozialistischen 
Erbe festhalten. 

In der EKD-Denkschrift von 2015 ›Solidarität und 
Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt‹ heißt 
es: ›Der Streik ist kein Selbstzweck. Er dient der Erzwin-

V e r h ä n g n i s v o l l e  › D i e n s t g e m e i n s c h a f t ‹
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Dienstgemeinschaft
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Abwesenheit von Gewerkschaften
keine Betriebsräte
keine Tarifautonomie
keine Tarifverträge
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Führer-/Gefolgschaftsprinzip

Kirchliche Dienstgemeinschaft
(nach Kalisch) 1952

Herausnahme aus dem Arbeits-
recht des demokratischen 
Rechtsstaates
Abwesenheit von Gewerkschaften
keine Betriebsräte
keine Tarifautonomie
keine Tarifverträge
kein Streikrecht
Religiös überhöhtes Treue-/
Gefolgschaftsprinzip
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gung einer Einigung, die sonst blockiert wäre. Insofern 
manifestiert sich im Streikrecht die Zivilisierung des 
Konflikts […]. Sozialethisch ist das Streikrecht deswegen 
von hoher Dignität, da es die Schwächeren im Konflikt 
schützt.‹4 Und auf Seite 129 geht diese Denkschrift noch 
einen Schritt weiter und konstatiert: ›Ein allgemein ver-
bindlich geltender Flächentarifvertrag Soziale Dienste 
ist eine […] wichtige Option.‹ 

Was hindert die Kirchen also noch daran, sich von 
dem arbeitsrechtlichen Erbe der Nazis loszusagen und 
im Sinne der Denkschrift von 2015 endlich ein zeitge-
mäßes Arbeitsrecht zu akzeptieren: Mit Tarifverträgen 
und Streikrecht!
 4 S. 80.
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Arbeitsverhältnis –  
Dienstverhältnis – 
›Dienstgemeinschaft‹

Lange Zeit oblag die kirch-
liche Fürsorge für kranke, alte, 
behinderte, aber auch junge 
Menschen den Angehörigen 
von Ordens- und Lebensge-
meinschaften, also vorrangig 
Nonnen und Diakonissen. 
Auch in dieser Form war (und 
ist) Sorgearbeit überwiegend  
Frauenarbeit. Kirchliche 
ArbeitnehmerInnen gab es 
nur wenige, wohl aber haupt-
berufliche PastorInnen und 
KirchenbeamtInnen. Das  
sieht heute ganz anders aus:  
Kirche, Diakonie und Caritas 
sind gemeinsam betrachtet 
der zweitgrößte Arbeitgeber 
in Deutschland. Der Autor 
geht der Frage nach, was es 
mit den Besonderheiten  
dieser Arbeitsverhältnisse  
auf sich hat. 

B E r n H a r d  B a u M a n n - C Z i C H o n

Erst mit der sogenannten Entfaltung des Sozialstaats, 
die in den 1920er-Jahren einsetzte und sich nach 1945 
beschleunigte, ist die Zahl der ArbeitnehmerInnen im 
kirchlichen Dienst drastisch gewachsen. Heute beschäf-
tigen die evangelischen und die katholische Kirche 
sowie ihre Diakonie und Caritas über 1,5 Millionen 
ArbeitnehmerInnen. Weitere rund 100.000 Menschen 
arbeiten für die Kirchen als PastorInnen und Kirchen-
beamtInnen. Angehörige von Ordens- und Lebensge-
meinschaften spielen in der Praxis keine Rolle mehr. 
So haben die Kirchen von der Professionalisierung der 
ambulanten Pflege mit Einführung der Pflegeversiche-
rung 1994 ebenso profitiert wie von dem massiven Aus-
bau der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten. Die Kir-
chen haben ihre Sozialarbeit so weiterentwickelt und 
ausgebaut wie andere Sozialverbände, zum Beispiel 
der Paritätische, die AWO, der ASB oder das Rote Kreuz 

– und im Übrigen auch die privaten AnbieterInnen. 

Kirchliche Sozialarbeit wird  
öffentlich finanziert
 

Kirchliche Sozialarbeit wird ebenso wie die Sozialarbeit 
anderer Anbieter (fast) vollständig aus öffentlichen 
Mitteln (zum Beispiel Pflegesätzen in der Altenhilfe 
oder Fallpauschalen in Krankenhäusern) finanziert. Nur 
gelegentlich springt die Kirche mit überschaubaren 
Finanzspritzen ein, wenn es darum geht, ein herunter-
gewirtschaftetes kirchliches Unternehmen zu retten. 
So hat der Bischof von Hildesheim einen Fonds einge-
richtet, aus dem notleidenden Einrichtungen geholfen 
wird, eine Insolvenz zu vermeiden.

Und kirchliche Sozialarbeit erfolgt unter den glei-
chen Rahmenbedingungen wie Arbeit anderer Anbieter: 
Kirchliche Altenheime sind im Schnitt nicht besser, aber 
auch nicht schlechter als die der freigemeinnützigen 
Anbieter.

Begrifflichkeiten: Arbeitsvertrag 
oder Dienstvertrag?
 

Kirchen, Diakonie und Caritas beschäftigen ihre Erzie-
herInnen, Pflegefachkräfte, SozialpädagogInnen, Haus-
wirtschaftskräfte usw. ausnahmslos auf der Grundlage 
von Arbeitsverträgen. Die von den Kirchen aufgestellten 
Regelungen greifen den Begriff ›Arbeitsverhältnis‹ auf: 
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➢> Arbeitsvertragsrichtlinien
➢> Arbeitsrechtsregelungsgesetz
➢> Arbeitsrechtliche Kommission

Auf diese Rechtsverhältnisse zwischen Beschäftigten 
und den kirchlichen Arbeitgebern finden alle – staatli-
chen – gesetzlichen Schutzbestimmungen Anwendung: 
KündigungsschutzG, ArbeitszeitG, ArbeitsschutzG usw.

Streitigkeiten zwischen kirchlichen Beschäftigten 
und ihren Arbeitgebern werden – selbstverständlich 

– vor den staatlichen Arbeitsgerichten ausgetragen.
Und doch scheint es Unterschiede zwischen kirch-

lichen und nicht kirchlichen ArbeitnehmerInnen zu 
geben, zumindest auf sprachlicher Ebene. Denn die 
Arbeitsverträge tragen in der Regel die Überschrift 
›Dienstvertrag‹. Und anstelle von ArbeitnehmerIn-
nen und ArbeitgeberInnen wird von Dienstneh-
merInnen und DienstgeberInnen gesprochen. Die 
kirchlichen Arbeitgeberverbände bezeichnen sich als 
Dienstgeberverband. 

Wirklich ein Dienstvertrag?
 

Ist das nur das Festhalten an alten Sprachgewohn-
heiten, oder steckt mehr hinter dieser Wortwahl? Die 
Frage bedarf einer Antwort, weil die Kirchen sich eines 
Begriffs bedienen, der vom Gesetzgeber mit einem 
deutlich anderen Inhalt belegt ist.

§ 611 BGB definiert den Dienstvertrag so:
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher 

Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen 
Dienste, der andere Teil zur Gewährung der  
vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste 
jeder Art sein.

Durch einen Dienstvertrag verpflichtet sich der Auf-
tragnehmer, die vereinbarte Dienstleistung zu erbrin-
gen, der Auftraggeber verpflichtet sich, die bestellte 
Dienstleistung zu bezahlen. Aufgrund eines Dienst-
vertrages wird eine bestimmte, im Voraus vereinbarte 
Dienstleistung gegen Geld getauscht. Die aufgrund 
eines Dienstvertrags erbrachten Dienstleistungen 
bestimmen unseren Alltag: ärztliche Behandlung, Bera-
tung durch Anwälte oder SteuerberaterInnen, die Kfz-
Prüfung durch den TÜV, die Erstellung von Gutachten, 

die Bauplanung durch ArchitektInnen, der Lieferservice 
und vieles mehr. Leistungen aufgrund eines Dienst-
vertrages werden von Unternehmen, Selbstständi-
gen oder Freiberuflern erbracht, jedenfalls nicht von 
ArbeitnehmerInnen.

Demgegenüber wird das Arbeitsverhältnis in  
§ 611a BGB wie folgt beschrieben:
(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer 

im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsge-
bundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher 
Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann 
Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit 
betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im 
Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und 
seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der 
persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von 
der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die 
Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine 
Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. 
Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertrags-
verhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis 
handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag 
nicht an.

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten 
Vergütung verpflichtet.

Einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht
 

Gemein ist dem Arbeitsvertrag und dem Dienstver-
trag allein, dass eine Seite für die andere Seite einen 
Dienst erbringt. Der wesentliche Unterschied liegt 
darin, dass der Arbeitnehmer dem Weisungsrecht des 
Arbeitgebers unterliegt. Während der Dienstnehmer 
mit seinem Auftraggeber im Voraus vereinbart, wann 
er was und wie leistet, bestimmt der Arbeitgeber ein-
seitig, was, wann und wo der Arbeitnehmer zu tun hat. 
Wir bezeichnen dieses Weisungs- oder Direktionsrecht 
auch als einseitiges Leistungsbestimmungsrecht: Der 
eine Vertragspartner schreibt dem anderen vor, wie, 
wann und wo die geschuldete Leistung zu erbringen 
ist. Der Dienstvertrag schließt ein solches einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht aus. 
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Leitbild ›Dienstgemeinschaft‹
 

Es ist offensichtlich, dass die Kirchen, Diakonie und Cari-
tas durch die Verwendung des Begriffs ›Dienstvertrag‹ 
nicht auf das Direktionsrecht verzichten wollen – und 
aus betrieblichen Gründen auch gar nicht können. 

Aber warum dann diese Falschbezeichnung?
Kirchen, Diakonie und Caritas erbringen die gleichen 

Leistungen wie andere Anbieter. Sie unterliegen den 
gleichen Rahmenbedingungen und haben die gleichen 
Qualitätsstandards zu erfüllen. Sie stehen im unmittel-
baren Wettbewerb. In dieser Situation bedienen sie sich 
der gleichen Instrumente wie alle anderen: Sie haben 
eine betriebswirtschaftliche Unternehmensführung, 
sie nutzen die Instrumente des Outsourcings durch 
Werkverträge, sie nutzen Leiharbeit. Und sie organi-
sieren sich wie andere Wirtschaftsunternehmen auch, 
indem sie Betriebsteile in Tochtergesellschaften aus-
gliedern, sich mit anderen Unternehmen zu Konzer-
nen zusammenschließen. Selbst die Rechtsform der 
Aktiengesellschaft ist kirchlichen Unternehmen nicht 
mehr fremd. Und dabei wollen sie doch anders erschei-
nen. Deshalb die immer wieder ermüdende Diskussion 
darüber, ob es sich um eine GmbH oder eine gGmbH 
handelt – als ob es da einen Unterschied gäbe. Gesell-
schaftsrechtlich kennen wir nur die GmbH. Das kleine 
›g‹ steht für gemeinnützig. Ob eine Körperschaft als 
gemeinnützig anerkannt ist, ist eine ausschließlich 
steuerrechtliche Frage. Gemeinnützig sind zum Beispiel 
Sportvereine, Musikvereine, Heimatvereine, Kulturver-
eine usw. Da kommt niemand auf die Idee, sich mit dem 
Siegel der Gemeinnützigkeit zu schmücken. Denn bei 
diesen Vereinen drückt sich die Gemeinwohlorientie-
rung im Zweck und im Handeln des Vereins aus. 

Und so ist das Festhalten an den Begriffen Dienst-
vertrag, Dienstnehmer und Dienstgeber auch dem Ziel 
geschuldet, das Wesen des (kirchlichen) Arbeitsver-
hältnisses nicht als das zu nehmen, was es ist, sondern 
mit dem Schleier eines ›Dienstes‹ zu umhüllen. Dabei 
mag eine romantisierende Erinnerung an die Zeit der 
aufopferungsvollen Arbeit von Nonnen und Diako-
nissen eine Rolle spielen. Wir können aber auch ein 
positives Beispiel für eine andere Praxis darstellen. Seit 
2004 werden in den für die Diakonie in Niedersachsen 
maßgeblichen Arbeitsvertragsrichtlinien, die 2014 in 
den Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen übergeleitet 
wurden, die Bezeichnungen Arbeitnehmer und Unter-

nehmer verwendet. Es ist nicht bekannt, dass sich dies 
nachteilig auf die Arbeit oder das Ansehen der Einrich-
tungen ausgewirkt hat. 

Vor allem aber dient die weitere Verwendung der 
Begriffe Dienstvertrag, Dienstnehmer, Dienstver-
tragsordnung usw. der Verankerung des Leitbildes der 
Dienstgemeinschaft. Dieses Leitbild tragen die Kirchen 
wie eine Monstranz vor sich her, als ob es biblischen 
Ursprungs sei. Dabei ist der Begriff in seiner Entstehung 
sprachlich abgeleitet von dem nationalsozialistischen 
Begriff der Volksgemeinschaft bzw. der Betriebsge-
meinschaft und ist so überhaupt erst in den kirchlichen 
Kontext gelangt.1 Allein diese Herkunft und sprach-
liche – nicht inhaltliche – Überschneidung mit dem NS-
Konzept der Volks-, Betriebs- und Dienstgemeinschaft 
verlangt eine Abkehr von diesem Begriff. Unterschied-
liches sollte auch unterschiedlich bezeichnet werden. 

Real existierende 
›Dienstgemeinschaft‹
 

So sehr die Kirchen im Alltag und bei der Verteidigung 
rechtlicher Privilegien auch das Leitbild der ›Dienst-
gemeinschaft‹ bemühen, so wenig ist deren Inhalt 
geklärt.2 Das wundert nicht, denn der Begriff, soweit er 
christliche Werte zum Ausdruck bringen soll, ist seit den 
1950er-Jahren von den Kirchenjuristen, nicht aber von 
Theologen geprägt worden.3  Und nun, da der Begriff, 
sogar vom Bundesverfassungsgericht beglaubigt4, den 
kirchlichen Arbeitsverhältnissen vorangestellt wird, 
bemühen sich viele, diesem Begriff einen – möglichst 
theologisch begründeten – Inhalt zu geben. Das aber 
ist bis heute nicht gelungen. Denn eine theologische 
Begründung müsste den ›Dienst am Herrn‹, also die 
Verkündigung in Wort und Tat, und nicht das weltliche 
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis zum Ausgangs-
punkt haben. Eine theologisch begründete ›Gemein-
schaft der dem Herrn Dienenden‹ müsste eine univer-
selle, eine weltumspannende Gemeinschaft meinen. 

Wir verkennen nicht, dass es manche Dienststel-
lenleitungen gibt, die sich bemühen, ihr Handeln 
gestützt auf ihre christliche Überzeugung ethisch zu 
begründen und abzuleiten. Viele bezeichnen das als 
›gelebte Dienstgemeinschaft‹. Doch in der gelebten 
Wirklichkeit schlägt das real existierende Verständnis 
der ›Dienstgemeinschaft‹ sich regelmäßig nieder in der 

1 Lührs: Kirchliche Dienstge-
meinschaft. Genese und 
Gehalt eines umstrittenen 
Begriffs. In: Kirche und 
Recht, Ausgabe 2/2007,  
S. 220–246.

2 Siehe z. B. Stempin, in: 
Anselm/Hermelink: 
Der Dritte Weg auf dem 
Prüfstand (2006); Neuhoff, 
Die Dienstgemeinschaft 
als Grund und Grenze des 
kirchlichen Arbeitsrechts 
(2013); Dürr, Dienstge-
meinschaft sagt mir nichts 
(2016); Ehrlich: Dienstge-
meinschaft und Arbeit-
nehmerüberlassung (2012); 
Hirschfeld; Die Dienstge-
meinschaft im Arbeitsrecht 
der evangelischen 
Kirchen (1998); Vennekate, 
Dienstgemeinschaft und 
kirchliche Arbeitsrecht in 
der evangelischen Kirch 
in Deutschland – 1945 – 
1980 (2015); vgl. auch die 
Beiträge zu Tagung am 
10.4.2019 ›Identität und 
Profil kirchlicher Einrich-
tungen im Licht europä-
ischer Rechtsprechung‹ 
– Hg. Joussen (2019).

  3 Lührs a.a.O.
  4 BVerfGE 70, 138 (zuvor: 

BVerfGE 53, 366 (403), 
darauf Bezug nehmend: 
BAG, Urteil vom 20.11.2012, 
1 AZR 179/11.
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Argumentation vieler ArbeitgeberInnen, wenn sie von 
Mitarbeitervertretungen mehr Zustimmung und Unter-
stützung einfordern bei der Umsetzung von Nachtei-
len und Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen 
oder wenn sie von ArbeitnehmerInnen mehr Loyalität 
bei Einschnitten in deren persönliche Lebensführung 
verlangen. 

Das real existierende Verständnis von Dienstgemein-
schaft schlägt sich andererseits nieder in den Präam-
beln zu den Arbeitsverträgen, den Arbeitsvertragsricht-
linien und auch dem Mitarbeitervertretungsgesetz. Die 
Präambel zum Mitarbeitervertretungsgesetz lautet:
›Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, 

das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. 
Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und 
Diakonie tätig sind, wirken als Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen an der Erfüllung dieses Auftrages 
mit. Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst 
der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststel-
lenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen 
zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu 
vertrauensvoller Zusammenarbeit.‹

 
Danach umfasst die Dienstgemeinschaft alle, die beruf-
lich – also gegen Lohn – den kirchlichen Auftrag einer 
Einrichtung erfüllen. Ausgeschlossen sind mithin die-
jenigen, die den kirchlichen Auftrag einer Einrichtung 
ehrenamtlich mit erfüllen, zum Beispiel die ›Grünen 
Damen‹ in vielen Krankenhäusern, die ehrenamtlichen 
RetterInnen und SanitäterInnen der Johanniter und der 
Malteser, aber auch diejenigen, die in Altenheimen Lese- 
und Bastelstunden anbieten. Als der Kirchengerichtshof 
aus der Präambel zum Mitarbeitervertretungsgesetz 
das Verbot der ersetzenden Leiharbeit abgeleitet hat, 
wurde ihm aus der rheinischen Landeskirche vorge-
worfen, er verwechsle die Dienstgemeinschaft mit der 
Dienststellengemeinschaft. Die Feststellung ist richtig: 
Nach der Präambel zum MVG endet die Dienstgemein-
schaft an den Grenzen der Einrichtung. Das aber kann 
man dem KGH.EKD nicht vorwerfen, denn der hat sich 
(nur) an den Wortlaut der Präambel, also an das Gesetz 
gehalten. Und gerade diese doppelte Beschränkung, 
nämlich auf die beruflich Tätigen und diejenigen, die 
den Auftrag der einen Einrichtung erfüllen, macht den 
Begriff der Dienstgemeinschaft zu einer ausschließlich 
arbeitsrechtlichen Kategorie. 

Diese Kategorie setzt der Kirchengerichtshof der EKD 
um, wenn er aus dem Dienstgemeinschaftsbegriff, 
wie er in der Präambel zum MVG seinen Niederschlag 
gefunden hat, neben dem Verbot der (ersetzenden) 
Leiharbeit5, der Verpflichtung zur kirchengemäßen 
Beschäftigung6, dem Verbot, Arbeitsrechtliche Kom-
missionen nur aus einem Konzern zu besetzen7, und 
auch die Beschränkung der Anwendung des MVG auf 
die Einrichtungen, die sich kirchengemäß verhalten8, 
herleitet. Diese Entscheidungen mögen im Einzelfall 
dienlich sein. Sie vermögen aber nicht, weiteres Out-
sourcing und Lohn-Dumping zu verhindern. Denn das 
Gebot zur kirchengemäßen Beschäftigung gilt auch 
dann nicht für Reinigungskräfte, wenn sie ständig Kon-
takt mit (dementen) BewohnerInnen haben9, oder für 
Service-Kräfte10, die in einem Seniorenstift abends das 
vorbereitete Essen in die Wohnungen bringen.

Das darf man auch nicht erwarten. Denn weder die 
Präambel noch die dort normierte Dienstgemeinschaft 
dienen dem Schutz der ArbeitnehmerInnen. 

Zweck der ›Dienstgemeinschaft‹
 

Die ›Dienstgemeinschaft‹ ist ein innerkirchliches Ord-
nungsinstrument. Die Kirche behauptet, damit von 
ihrem Recht Gebrauch zu machen, nach Art. 140 GG i. V. 
m. Art. 137 WRV ihre inneren Angelegenheiten selbst zu 
ordnen und zu verwalten. Bei der Verwendung dieses 
Ordnungsbegriffs beschränkt sie sich allerdings nicht 
auf ihre inneren Angelegenheiten. Vielmehr stülpt 
sie dieses Instrument den bei ihnen beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen über, indem sie es auf die nach 
weltlichem Recht begründeten Arbeitsverhältnisse 
anwendet. 

Sie stützt darauf ihre besonderen Loyalitätsanfor-
derungen (Kirchengzugehörigkeit und kirchenfreund-
liches Verhalten). Hier hat die jüngere Rechtsprechung 
des EuGH und des Bundesarbeitsgerichts11 den Kirchen 
deutliche Grenzen gesetzt. 

Und die Kirchen stützen hierauf ihren Anspruch, 
die Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerInnen nach 
einem von ihnen selbst bestimmten Verfahren, dem 
sogenannten Dritten Weg, festzulegen. Dies hat die 
Rechtsprechung12 anerkannt und die Außenbeziehung 
von kirchlichem Arbeitgeber zu ArbeitnehmerInnen in 
eine innerkirchliche Angelegenheit verwandelt. Dabei 

›Weder die Präambel noch die dort normierte  
Dienstgemeinschaft dienen dem Schutz  
der ArbeitnehmerInnen. 
 

5 KGH.EKD, Beschluss vom 
9.10.2006, II-0124/M35-06; 
Beschluss vom 30.05.2016, 
II-0214/6-2016.

6 KGH.EKD, Beschluss vom 
24.9.2018, II-0124/34-2018.

7 KGH.EKD, Beschluss vom 
8.9.2011, I-0124/T22-2011.

8 KGH.EKD, Beschluss vom 
24.09.2018, II-0124/34-2018.

9 KGH.EKD, Beschlüsse vom 
09.09.2016, I-0124/13-
2016, I-0124/14-2016 und 
I-0124/14-2016.

10 KGH.EKD, Beschluss vom 
27.11.2019, I-2708/11-2019.

11 EuGH, Urteil vom 
09.11.2018, C-68/17, BAG, 
Ur¬teil vom 20.02.2019, 
2 AZR 746/14 (›Chefarzt-
Fall‹); EuGH, Urteil vom 
17.04.2018, C-414/16, BAG, 
Urteil vom 25.10.2018, 8 
AZR 501/14 (›Egenberger‹). 

12 BAG, 20.11.2012, 1 AZR 179/11 
(Streikurteil).
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ist das BAG allerdings den Kirchen nur ein Stück entge-
gengekommen. Das eigentliche Ziel, den Gewerkschaf-
ten Streikaufrufe gegenüber kirchlichen Arbeitgebern 
zu untersagen, haben die Kirchen verfehlt. Streikfreiheit 

– so das BAG – könnten die Kirchen nur verlangen, wenn 
sie den Gewerkschaften eine angemessene Beteiligung 
im Dritten Weg einräumen würden, so dass diese maß-
geblich an der Festlegung von für ihre Mitglieder ver-
bindlichen Mindestarbeitsbedingungen beteiligt sind. 
Weder räumen die Kirchen den Gewerkschaften in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission einen Einfluss ein, so 
dass diese nicht im Zusammenwirken von Arbeitgebern 
und anderen ›Mitarbeitervereinigungen‹ überstimmt 
werden können, noch können sie (kirchliche) Arbeits-
rechtsregelungen so verbindlich anordnen, wie dies 
der Gesetzgeber für Tarifverträge gemacht hat, § 4 TVG. 
Das aber wird unmöglich bleiben, weil die kirchliche 
Arbeitsrechtsregelung allein durch die arbeitsvertrag-
liche Bezugnahme in weltliches Arbeitsrecht transfor-
miert werden kann. Damit bleibt die Geltung kirchlicher 
Arbeitsrechtsregelung Gegenstand freier Vereinbarung. 
Sie ist damit nicht zwingend. Und in der Praxis kommt 
es immer wieder vor, dass mit kirchlichen Arbeitneh-
merInnen Vereinbarungen getroffen werden, durch die 
kirchliche Arbeitsbedingungen deutlich unterschritten 
werden.13 Die in den Arbeitsrechtsregelungsgesetzen 
angeordnete unmittelbare und nicht abdingbare Gel-
tung14 hat nur appellatorische Bedeutung.

Die mangelnde Verbindlichkeit der Beschlüsse der 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen schwächt die Ver-
handlungsmacht der ArbeitnehmervertreterInnen 
weiter. Das ist umso gravierender, als die Funktion der 
Arbeitsrechtlichen Kommission darin liegen sollte, die 
Verhandlungsschwäche der einzelnen ArbeitnehmerIn-
nen auszugleichen.

Wir erinnern uns: Gewerkschaften sind aus der Not 
und der Einsicht entstanden, dass einzelne Arbeitneh-
merInnen in einer zum Arbeitgeber deutlich schwäche-
ren Verhandlungsposition sind. Ohne Arbeit gegen Ent-
gelt fehlt den ArbeitnehmerInnen jegliche Möglichkeit, 
ihre wirtschaftliche Existenz abzusichern. Sie haben 
nichts anderes als ihre Arbeitskraft. Sie haben keine 
Fabriken, keine Grundstücke, keine Patente, die sie so zu 
Geld machen könnten, dass sie davon dauerhaft leben 
können. Das führt dazu, dass sich ArbeitnehmerInnen 
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz als Konkurrenten 

gegenüberstehen. Bleiben sie vereinzelt, so müssen sie 
sich letztlich immer weiter unterbieten, um überhaupt 
die Möglichkeit zu bekommen, Arbeitsleistung gegen 
Geld zu tauschen. An dieser Grundstruktur ändert auch 
der Umstand nichts, dass wir derzeit eine – teilweise 
und vorübergehende – inverse Arbeitsmarktlage haben. 
Soweit es zu wenig Fachkräfte gibt, können diese den 
Preis zu ihren Gunsten beeinflussen. Das gilt aber auch 
nur für die, die aufgrund ihrer familiären und sonstigen 
Situation in der Lage wären, sich einen anderen Job 
zu suchen. 

Abkehr vom ›kollektiven Betteln‹
 

Aus dieser Konkurrenz der ArbeitnehmerInnen unter-
einander können sich Beschäftigte nur durch einen 
kollektiven Zusammenschluss befreien, nämlich 
durch gewerkschaftliche Organisierung. Und nur einer 
Gewerkschaft ist es möglich, durch Tarifverträge ver-
bindliche Mindestarbeitsbedingungen durchzusetzen. 
Und das können die Gewerkschaften nur, weil sie die 
Möglichkeit haben, Forderungen nachhaltig zu ver-
treten und zwar in letzter Konsequenz auch durch 
Arbeitskampf bis hin zum Streik. Zu Recht weist das 
Bundesarbeitsgericht darauf hin, dass Tarifverhandlun-
gen ohne Streikrecht wie ›kollektives Betteln‹ wären.15  

Vergleichbare Druckmittel fehlen im sogenannten 
Dritten Weg. Hier stimmt das Bild vom ›kollektiven 
Betteln‹. Nun mag man einwenden, dass die Arbeitsbe-
dingungen in Kirche, Diakonie und Caritas so schlecht 
ja gar nicht seien. Mag sein. Aber das ist nicht Ergebnis 
der Verhandlungsmacht der ArbeitnehmervertreterIn-
nen in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen. Dies ist 
Folge der Konkurrenz der Einrichtungen mit privaten 
und freigemeinnützigen Anbietern. Der Arbeitsmarkt 
verlangt solche Bedingungen – vor allem deshalb, weil 
zum Beispiel für die kommunalen Krankenhäuser und 
die Unikliniken gute Tarifverträge gelten. Die kirchli-
chen ArbeitnehmerInnen profitieren von den Arbeits-
kämpfen in den nichtkirchlichen Betrieben. Wie – wenig 

– der sogenannte Dritte Weg geeignet ist, Arbeitneh-
merInneninteressen angemessen durchzusetzen, wird 
sich zeigen, sobald sich die ökonomischen Rahmen-
bedingungen verschlechtern. Und die Entwicklung 
der letzten Monate lässt befürchten, dass dies sehr 
bald geschehen kann. Dann werden wir überdeutlich 

A r b e i t s v e r h ä l t n i s

13 KGH.EKD, Beschluss vom 
24.09.2018, II-0124/34-2018; 
BAG, Urteil vom 24. Mai 
2018, 6 AZR 308/17.

14 Z. B. § 4 ARRG-Württem-
berg, § 3 ARRG-Bayern,  
§ 4 ARRG-Bremen,  
§ 3 ARRG-BBO.

15 BAG, Urteil vom 10.6.1980,  
1 AZR 168/79.
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sehen, dass das Leitbild der Dienstgemeinschaft nicht 
nur das Wesen des Arbeitsverhältnisses verschleiert, 
sondern dazu führt, den kirchlichen Beschäftigten ein 
grundgesetzlich verbrieftes Recht, nämlich das Recht 
zur gewerkschaftlichen Betätigung bis hin zum Streik-
recht, vorzuenthalten. Und damit rückt der Begriff der 
Dienstgemeinschaft dann doch wieder ein bisschen in 
die Nähe der Volks- und Betriebsgemeinschaft, denn 
deren zentrale Funktion war das Brechen von Interessen, 
vor allem das Verbot von Arbeitskämpfen.

B E r n H a r d 
B a u M a n n - C Z i C H o n
Der Autor ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Bremen. 

Die Bundeskonferenz der Mitarbeitervertretungen hat die 
Dienstnehmervertretung der Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Diakonie Deutschland um eine Stellungnahme zur Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes und zu Prämien außerhalb der Pflege 
gebeten. Die Antwort: Keine. 

In Zeiten der Pandemie sind gerade die KollegInnen in der 
sozialen Arbeit besonders belastet, und die Gesellschaft 
erkennt den enormen Wert dieser Arbeit. So hat zum 
Beispiel die Bundesregierung per Gesetz eine Bonuszahlung 
beschlossen, die von den jeweiligen Trägern noch aufge-
stockt werden kann. Verschiedene Interessensverbände von 
ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen haben Forderun-
gen formuliert. 

Aus diesem Grund hat sich die Bundeskonferenz Anfang 
Mai mit einem Brief an die Dienstnehmerseite der ARK-DD 
gewandt, um zu erfahren, was deren Forderungen sind  
und ob in der Kommission über die Themen ›Regelung zur 
Kurzarbeit‹ und ›Prämienzahlung für Mitarbeitende‹ 
verhandelt wird. Bis heute gab es auf unser Schreiben weder 
eine Antwort noch irgendeine andere Reaktion. Auch auf 
der Internetseite der Dienstnehmerseite der ARK-DD sind 
keinerlei Informationen zu diesen Themen zu finden. 

Was macht die ARK-DD  
in Zeiten der Corona-Krise 
– nichts? 

Viele unserer KollegInnen sind von Kurzarbeit betroffen, 
und gerade in den unteren Entgeltgruppen reicht das 
Kurzarbeitergeld allein nicht aus. In anderen Bereichen 
gibt es daher in Tarifverträgen eine verbindliche Regelung 
zur Aufstockung. Eine solche Regelung gibt es in den 
AVR-DD bisher nicht. 

Die Bundeskonferenz fordert daher die Dienstnehmer-
seite auf, sich zu positionieren und entsprechende Forde-
rungen im Interesse der Mitarbeitenden, die sie vertreten 
sollen, aufzustellen. 

Die MitarbeiterInnen in den diakonischen Einrichtun-
gen benötigen verbindliche Regelungen zur Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes. Diese müssen mindestens das 
Niveau des ›Covid19-Tarifvertrages‹ für den öffentlichen 
Dienstes erreichen. 

Auch außerhalb der Pflege leisten, zum Teil unter 
extremen Belastungen, die KollegInnen gute und ›system-
relevante‹ Arbeit. Diese Arbeit sollte ebenfalls mit einer 
Prämie honoriert werden. Dafür muss sich die Dienstneh-
merseite der ARK DD einsetzen! Und darüber hinaus auch 
alle KollegInnen, für die sie vorgibt, dort in der Kommis-
sion zu verhandeln, entsprechend informieren!

Stellungnahme buko 
agmav + ga
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Corona und die Folgen für 
den hiesigen Arbeitsmarkt  
in der Sozialwirtschaft

Millionen Menschen in Kurz-
arbeit, ganze Gruppen von 
Freiberuflern vorübergehend 
ohne Einkommen und ein-
zelne Wirtschaftsbranchen vor 
dem Aus – Covid19 ist dabei, 
die Entwicklung am deut-
schen Arbeitsmarkt völlig auf 
den Kopf zu stellen. Der Autor 
beschreibt die Folgen der  
Pandemie für die Entwicklung 
des Arbeitsmarktes in der 
Sozialwirtschaft.

J ü r g E n  B o r n

Vor gerade einmal zehn Jahren fühlte es sich ganz 
ähnlich wie jetzt an: Die globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise nahm ihren Lauf und stellte die Funkti-
onsfähigkeit unseres Wirtschaftssystems grundlegend 
in Frage. Die Politik musste drastische Rettungsmaß-
nahmen beschließen, um einen Kollaps zu verhindern. 
Daraufhin erholten sich Deutschland und Nordeuropa 
überraschend schnell von der Krise, während andere 
Teile Europas weiter zurückfielen. 

Ob es – wie vor zehn Jahren – auch diesmal zu einer 
zügigen Erholung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt kom-
men wird, ist derzeit noch völlig offen. Die Unsicherheit 
ist nahezu vollständig. Klar scheint allerdings bereits 
jetzt, dass die Sozialwirtschaft gestärkt aus der Corona-
Krise hervorgehen wird. Die offenkundig gewordene 
Systemrelevanz sozialer Dienstleistungen hat das 
gesellschaftliche Prestige der gesamten Branche, nicht 
nur der Gesundheitsdienste, innerhalb kürzester Zeit in 
die Höhe schnellen lassen. Sozialpolitik wird endgültig 
zur Standortpolitik und rückt damit ins Zentrum politi-
scher Entscheidungen. Konkret dürfte sich dies etwa in 
einer strukturellen Aufstockung des Sozialbudgets und 
einer vereinfachten Refinanzierung sozialer Investitio-
nen und Dienstleistungen niederschlagen.

Was aber bedeutet dies für die künftige Entwick-
lung des Arbeitsmarkts in der Sozialwirtschaft? Die 
Antwort fällt nicht leicht, da kurzfristige Prognosen nur 
unter großem Vorbehalt gemacht werden können. Es 
ist daher lohnenswert, sich auf die langfristigen Trends 
zu besinnen, die den Arbeitsmarkt bereits in den Jahren 
vor der aktuellen Krise entscheidend geprägt haben. 
Dazu gehören – unter anderem – der Fachkräftemangel, 
der gesellschaftliche Wertewandel, die Digitalisierung 
und die Europäisierung. Aller Voraussicht nach werden 
diese Trends die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
in der Sozialwirtschaft auch in der Zeit nach oder mit 
Corona nachhaltig prägen. 

Trend 1: Aufgrund der demografischen Entwick-
lung verfestigt sich der strukturelle Personal- 
und Fachkräftemangel. Die Furcht vor Arbeits-
losigkeit verliert an Bedeutung. Beschäftigte 
können Ihre persönlichen Anliegen gegen-
über dem Arbeitgeber zunehmend bilateral 
durchsetzen. 

1
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Seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 
2008 hat Deutschland eine – vor allem im europäi-
schen Vergleich – beispiellose Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt gemacht. Mehr als zehn Jahre steigende 
Löhne bei gleichzeitig sinkender Arbeitslosigkeit sind 
eine gänzlich neue gesellschaftliche Erfahrung, die 
erst langsam ins kollektive Gedächtnis eindringt. Auch 
wenn den allgemein guten Chancen auf dem Arbeits-
markt oft noch instinktiv misstraut wird, sinkt allmäh-
lich die zuvor über Generationen verfestigte Furcht 
vor Arbeitslosigkeit, selbst in der durch unattraktive 
Arbeitsbedingungen gebeutelten Sozialwirtschaft.

Ganz anders sieht es für die Arbeitgeber aus. Für 
sie wird der zunehmende Personal- und Fachkräfte-
mangel zur größten Gefahr für den Fortbestand ihre 
Einrichtungen, selbst wenn sich diese Erkenntnis 
noch nicht überall in einer veränderten Personalpoli-
tik niederschlägt. Da der Personalmangel nahezu alle 
Wirtschaftsbranchen zum gleichen Zeitpunkt erfasst, 
stehen gerade die Arbeitgeber der Sozialwirtschaft 
vor großen Herausforderungen. Im branchenübergrei-
fenden Wettbewerb um die besten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sie bei Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen bisher kaum etwas zu bieten, sie müssen 
daher meist ganz auf intrinsische Motivation setzen. 
Aufgrund des generellen Umdenkens in Gesellschaft 
und Politik dürfte sich dieser strukturelle Nachteil aller-
dings verringern. Vieles spricht dafür, dass dauerhaft 
zusätzliche Mittel für die Sozialwirtschaft bereitgestellt 
werden. Die Corona-Pandemie wird diese Entwicklung 
weiter beschleunigen. 

Corona hat die positive Entwicklung am deutschen 
Arbeitsmarkt zwar jäh unterbrochen. Langfristig aber 
wird der stabile demografische Wandel (immer mehr 
Ältere, immer weniger Jüngere) das Kräfteverhältnis auf 
dem Arbeitsmarkt weiter zugunsten der Beschäftigten 
verschieben. Im Bestfall könnte es gar zu skandinavi-
schen Verhältnissen kommen. Dann werden die Arbeit-
geber künftig zu enormen Zugeständnissen bereit sein, 
um überhaupt qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen oder zu halten. Die starke 
Verhandlungsposition der einzelnen Beschäftigten 
könnte zu einer zunehmend bilateralen Aushandlung 
von Interessen und Konflikten mit dem Arbeitgeber 
führen. 

Trend 2: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
richten die Wahl ihres Arbeitsplatzes flexibel an 
den Präferenzen und Bedürfnissen des jeweili-
gen Lebensabschnitts aus. Die Absicherung über 
Entfristung oder Kündigungsschutz verliert an 
Dringlichkeit. 

Das Idealbild des lebenslangen Arbeitsplatzes bei ein 
und demselben Arbeitgeber hat in den letzten Jahren 
an Strahlkraft verloren – der allgemeine Wertewandel 
ist im Arbeitsleben angekommen. Gestärkt durch ihre 
gute Position auf dem Arbeitsmarkt suchen qualifi-
zierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuneh-
mend Jobs, die ihrer jeweils aktuellen Lebenssituation 
am besten entsprechen. Verstärkt treibt sie der Wunsch 
nach einer abwechslungsreichen und sinnstiftenden 
Tätigkeit. Schlagwörter wie Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Achtsamkeit, Life-Work-Balance oder Sabbat-
jahr machen deutlich, dass die Arbeit zwar weiterhin 
wichtig ist, aber nicht mehr allen anderen Dingen im 
Leben untergeordnet wird.

Je nach persönlicher Situation werden Arbeit und 
Arbeitgeber mitunter mehrfach gewechselt, auch über 
Branchen hinweg. Das Bedürfnis nach Planbarkeit und 
finanzieller Stabilität ist zwar ungebrochen, muss aber 
nicht mehr unbedingt durch Entfristung oder hohen 
Kündigungsschutz abgesichert werden. Zunehmend 
werden Arbeitsformen attraktiv, die neben der eigenen 
Tätigkeit eine aktive Teilhabe an der Entwicklung neuer 
Arbeitsprozesse oder Dienstleistungen innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung ermöglichen. Die Perspek-
tive, in agilen Teams und kollaborativen Netzwerken an 
Innovationen im kleinen Rahmen mitwirken zu können, 
wird als willkommene, zusätzliche Option begrüßt. 

Das neu gewonnen Prestige der Sozialwirtschaft 
kann zur Erschließung gänzlich neuer Zielgruppen bei 
der Personalgewinnung führen. Sobald sozialen Einrich-
tungen die Kombination von sinnstiftender Tätigkeit 
und innovativen Mitwirkungsmöglichkeiten gelingt, 
werden sie zum attraktiven Arbeitgeber. 
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Trend 3: Qualifizierte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erwarten ein dynamisches 
Arbeitsumfeld, das die Chancen der Digitalisie-
rung voll ausschöpft. Einrichtungen mit behäbi-
gen Entscheidungsstrukturen und mangelnder 
technologischer Durchdringung verlieren an 
Anziehungskraft. 

Während die Sozialwirtschaft lange Zeit vom Thema 
Digitalisierung nur wenig berührt zu werden schien, 
zeichnen sich nun einschneidende Veränderungen ab. 
Auch die Arbeitsprozesse in der Sozialwirtschaft wer-
den sich zunehmend den neuen, digitalen Wertschöp-
fungsketten anpassen. Unter Digitalisierung wird dabei 
die grundlegende Unterstützung oder Übernahme von 
Arbeitsprozessen und Entscheidungen durch vernetzte 
Maschinen verstanden. Inzwischen sind es nicht mehr 
nur die großen Kliniken, die ihr Leistungsspektrum und 
ihre Ablaufprozesse digitalisieren müssen, um langfris-
tig auf dem Gesundheitsmarkt zu bestehen. Je stärker 
die Digitalisierung die Breite der Gesellschaft erfasst, 
desto weniger werden sich auch kleine Einrichtungen 
diesem Trend entziehen können.

Allerdings sind die oftmals sehr kleinteiligen Struk-
turen in der Sozialwirtschaft kaum in der Lage, den 
anstehenden Wandel technologisch, organisatorisch 
und finanziell zu gestalten. Während die finanzielle 
Ausstattung durch eine spürbare Aufstockung des Sozi-
albudgets langfristig verbessert werde dürfte, werden 
die technologischen und organisatorischen Heraus-
forderungen der Digitalisierung zu einer massiven 
Marktbereinigung führen. Externe Dienstleister und 
Investoren drängen verstärkt auf den Markt, beste-
hende Einrichtungen scheiden in großer Zahl aus dem 
Markt aus. Dabei werden die heute noch relevanten 
Grenzen zwischen allgemeinnützigen und kommerzi-
ellen Einrichtungen zunehmend aufgehoben. 

Künftige Beschäftigte werden die angemessene 
Digitalisierung ihres Arbeitsplatzes als selbstverständ-
lich voraussetzen. Sie möchten ihre digitalen Kompe-
tenzen nicht nur privat nutzen, sondern auch effizient 
und gewinnbringend im Berufsleben einsetzen. Die 
informationelle Selbstbestimmung wird zwar weiter 
an Bedeutung gewinnen, führt aber nicht zu einer 
grundlegend digitalisierungskritischen Haltung. Im 
Gegenteil – Einrichtungen, die ein für die eigene Leis-

tungserstellung angemessenes Digitalisierungsniveau 
versäumen, werden qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kaum erreichen. 

Trend 4: Die deutsche Sozialwirtschaft wird 
zum Magnet für qualifizierte Beschäftigte aus 
beinahe der gesamten EU. Das zunehmende 
wirtschaftliche und soziale Gefälle zwischen den 
EU-Staaten zieht insbesondere junge Menschen 
aus Südeuropa an. 

Seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 
2008 spaltet sich die EU zunehmend in einen wettbe-
werbsfähigen Norden und einen strukturschwachen 
Süden. Und trotz aller geplanten europäischen Ret-
tungsmaßnahmen wird Corona diese Entwicklung 
weiter verstärken. In Ländern wie Italien dürfte die 
Situation spätestens am Ende dieses Jahrzehnts eska-
lieren. Dann drohen Staatshaushalt und Sozialsystem 
durch die Kombination von wirtschaftlicher Stagnation, 
hoher Verschuldung und schnell alternder Bevölkerung 
endgültig zu implodieren. Verhindert werden kann dies 
nur noch durch tiefgreifende, politisch aber kaum zu 
realisierende Reformen sowie umfassende Transfers 
aus dem EU-Haushalt. 

Aufgrund der ungleichen Lebensverhältnisse in der 
EU werden qualifizierte Menschen aus den abgehäng-
ten, südlichen EU-Staaten verstärkt in den prosperieren-
den Norden abwandern, vor allem nach Deutschland. 
Der EU-Binnenmarkt macht es möglich. Eine ähnliche 
Entwicklung gab es bereits nach der EU-Osterweite-
rung, obwohl die befürchtete innereuropäische Mig-
rationswelle zunächst ausblieb. Über einen längeren 
Beobachtungszeitraum mussten viele osteuropäische 
Staaten jedoch eine starke Abwanderung gen Westen 
verkraften, oft mit fatalen Konsequenzen für die heimi-
sche Gesellschaft und Wirtschaft. Nun droht dem Süden 
Europas ein ähnliches Schicksal. In den aufnehmenden 
Ländern haben die zusätzlichen Arbeitskräfte hingegen 
den Wohlstand vermehrt und werden es auch diesmal 
wieder tun. 

Wie für alle anderen Branchen ist die EU-Arbeitneh-
merfreizügigkeit auch für die deutsche Sozialwirtschaft 
eine echte Chance, dem zunehmenden Personalmangel 
zumindest teilweise begegnen zu können. Jede Anhe-
bung des Lohns, jede Verbesserung der Arbeitsbedin-
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gungen hierzulande dürfte den Anreiz zur Einwande-
rung weiter erhöhen. Allerdings geschieht dies stets auf 
Kosten der entsendenden Länder, die Spaltung Europas 
würde weiter vorangetrieben.  

Fazit

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozial-
wirtschaft bleiben die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt 
gut. Sie profitieren sowohl vom allgemeinen Perso-
nal- und Fachkräftemangel als auch von der speziellen 
gesellschaftlichen Aufwertung, die die sozialen Dienst-
leistungen im Zuge von Wertewandel und Corona-Krise 
erfahren. Ihre Verhandlungsmacht gegenüber den 
Arbeitgebern wird weiter steigen. Dadurch können sie 
ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen künftig 
verstärkt bilateral durchsetzen. 

Für die Arbeitgeber in der Sozialwirtschaft wird 
sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter zuspitzen. 
Sie müssen die aktuellen Arbeitsbedingungen dem 
fortschreitenden Wertewandel anpassen und gleich-
zeitig den Prozess einer zielgerichteten Digitalisierung 
angehen. Andernfalls werden sie im Wettbewerb um 
qualifizierte Beschäftigte untergehen. Eine gewisse 
Entlastung durch die zu erwartende innereuropäische 
Zuwanderung von Fachkräften ist zwar möglich, dürfte 
aber mit politischen Risiken verbunden sein. Die gesell-
schaftliche Aufwertung der Sozialwirtschaft in Folge 
von Corona wird die Arbeitgeber zwar einerseits stär-
ken, andererseits aber auch gänzlich neue Akteure auf 
den Markt locken.

D R . J Ü R G E N  B O R N
Referent für Wirtschaftspolitik und 
Projektentwicklung im Institut für 
Kirche und Gesellschaft der Ev. Kirche 
von Westfalen

Aktuelle Seminare zu Spezialthemen
ver.di Fachbereich Gesundheit,  
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Weitere Infos bei Gabriele Hetkamp  
hetkamp@hs.verdi-bub.de
Telefon 069 25 78 24 26

Schichtplan-Fibel extra Übergriffe auf die Freizeit
07.09.–11.09.2020 in Mosbach

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 2)
Organisation und Verfahren der Dienstplanprüfung im So-
zial- und Gesundheitswesen 14.09.–16.09.2020 in Mosbach

Arbeit in der Behindertenhilfe gesund gestalten
Betriebliche Gestaltung veränderter Arbeitsbedingungen 
in der Behindertenhilfe 16.09.–18.09.2020 in Gladenbach

Gefährdungsanzeigen im Sozial- und Gesundheitswesen
Warum es so wichtig ist, Gefährdungs- und Überlastungs-
situationen zu melden und zu dokumentieren
21.09.–23.09.2020 in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Aktuelle arbeitsrechtliche Fragen im Rettungsdienst
28.09.–30.09.2020 in Saalfeld

JAV-Praxis 2
Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG) – 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)
28.09.–02.10.2020 in Mosbach

Entlastung durch Mitbestimmung! (Teil 2)
Was kann die betriebliche Interessenvertretung in Kran-
kenhäusern tun, um eine Entlastung der Beschäftigten 
durchzusetzen? 30.09.–02.10.2020 in Bielefeld-Sennestadt

Jahresarbeitszeit- und Arbeitszeitkonten
Vor- und Nachteile für die Beschäftigten
05.10.–06.10.2020 in Mosbach

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 3)
Rechtliche und betriebliche Durchsetzung der  
Mitbestimmung 28.10.–30.10.2020 in Mosbach

Aktuelle Entwicklungen im Sozial- und Erziehungsdienst
02.11.–04.11.2020 in Berlin-Wannsee

Schichtplan-Fibel extra – Pausen als Hebel zur Entlastung
09.11.–13.11.2020 in Walsrode

Entlastung durch mehr Personal in der Altenpflege
25.11.–27.11.2020 in Saalfeld

Arbeitnehmerdatenschutz 4.0 im Gesundheitswesen
Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der 
betrieblichen Interessenvertretung
30.11.–02.12.2020 in Bielefeld-Sennestadt

Frauen als Vorsitzende der gesetzlichen Interessenvertretung
01.12.–03.12.2020 in Wuppertal

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 4)
Workshop: Gute Arbeitszeit- und Dienstpläne unter 
Beteiligung der Belegschaft durchsetzen
02.12.–04.12.2020 in Mosbach

Schichtplan-Fibel extra
Konferenz zur Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung 
in die betriebliche Schichtplanung
16.12.–18.12.2020 in Berlin-Wannsee

verdi-bub.de/geso
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Masern-Impfpflicht – 
arbeitsrechtliche Folgen

Durch die Corona-Pandemie 
wird die öffentliche Diskus-
sion um den Schutz vor anste-
ckenden Krankheiten durch 
entsprechende Impfungen 
neu justiert. Soweit ersichtlich 
gehen alle Wissenschaftler 
davon aus, dass die Pandemie 
erst dann beendet werden 
kann, wenn ausreichender 
Impfschutz zur Verfügung 
steht. Die Impfung gegen 
ansteckende Krankheiten hat 
dabei eine doppelte Funktion. 
Zum einen soll der jeweils 
geimpfte Mensch vor einer 
Erkrankung geschützt wer-
den. Vor allem aber soll durch 
eine möglichst flächende-
ckende Impfung die für eine 
Pandemie-Bekämpfung erfor-
derliche Herdenimmunität 
erreicht werden. 

H E n r i k E  B u s s E

Eine solche Herdenimmunität soll dann erreicht sein, 
wenn etwa zwei Drittel der Bevölkerung geimpft oder 
durch eine eigene Erkrankung immunisiert ist. Mit 
einer ›Durchseuchungsquote‹ von etwa zwei Dritteln 
lässt sich eine epidemische Verbreitung beenden, nicht 
jedoch die Krankheit ausrotten. Will man eine solche 
infektiöse Krankheit ›besiegen‹, braucht man eine deut-
lich höhere Immunitätsquote. Bei Masern gehen die 
Wissenschaftler davon aus, dass eine Immunitätsquote 
von etwa 95 % erreicht werden muss.

Auch wenn nachgewiesenermaßen die gesund-
heitlichen Risiken durch eine Impfung extrem gering 
sind, während der Nutzen auf der Hand liegt, ist die 
Bereitschaft in der Bevölkerung nicht so ausgeprägt, 
dass die für eine wirksame Bekämpfung der Masern-
Krankheit erforderliche Impfungsquote erreicht wird. 
Gerade weil durch die weitverbreitete Impfung in der 
Vergangenheit die Krankheit nur noch selten auftritt, 
macht sich zunehmend Sorglosigkeit breit.

Hierauf hat der Gesetzgeber reagiert und im Sinne 
des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes Regelun-
gen geschaffen, die allgemein als ›Impfpflicht‹ bezeich-
net werden. Im Sinne eines umfassenden Gesundheits-
schutzes würde es in der Tat naheliegend sein, alle 
Bürgerinnen und Bürger zu einer Masernimpfung zu 
verpflichten. Aber so einfach geht das nicht.

Eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Inte-
grität. Die körperliche Integrität ist eines der höchsten 
Rechtsgüter, die durch unsere Verfassung geschützt 
sind. Die körperliche Integrität kann deshalb nur unter 
ganz engen Voraussetzungen und nur aus ganz beson-
ders triftigen Gründen durch staatlichen Zwang einge-
schränkt werden.

Bevor ein solch schwerwiegender Grundrechtsein-
griff vorgenommen wird, ist stets zu prüfen, ob nicht 
durch mildere Mittel das angestrebte Ziel in vergleich-
barer Weise erreicht werden kann. Denn immer ist auch 
zu bedenken, dass eine Impfung grundsätzlich geeig-
net ist, das angestrebte Ziel zu erreichen. Im Einzelfall 
mag es aber gewichtige Gründe gegen eine solche 
Impfung geben.

Dies hat der Gesetzgeber bei der gesetzlichen Rege-
lung der Masern-Schutzimpfung berücksichtigt. Die 
Regelung finden wir in § 20 Abs. 8 Infektionsschutz 
Gesetz:
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Folgende Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 
geboren sind, müssen entweder einen nach den Maß-
gaben von Satz 2 ausreichenden Impfschutz gegen 
Masern oder ab der Vollendung des ersten Lebensjahres 
eine Immunität gegen Masern aufweisen:
1. Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung 

nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut werden,
2. Personen, die bereits vier Wochen
a) in einer Gemeinschaftseinrichtung nach § 33  

Nummer 4 betreut werden oder
b) in einer Einrichtung nach § 36 Absatz 1  

Nummer 4 untergebracht sind, und
3. Personen, die in Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 

Satz 1, § 33 Nummer 1 bis 4 oder § 36 Absatz 1  
Nummer 4 tätig sind.

Statt eine Impfung gesetzlich vorzuschreiben, verbietet 
der Gesetzgeber Personen, die nicht geimpft sind, die 
Tätigkeit in den genannten Einrichtungen des Gesund-
heitswesens und sogenannten Gemeinschaftseinrich-
tungen (Kitas, Schulen usw.) sowie den Aufenthalt in 
solchen Gemeinschaftseinrichtungen.  Auch wenn dies 
für die entsprechenden Berufsgruppen einen erheb-
lichen wirtschaftlichen Zwang zur Impfung zur Folge 
hat, bleibt dem Einzelnen doch ein Wahlrecht. 

Arbeitsrechtliche Folgen:  
Ohne Impfung Kündigung?
 

Dieses Wahlrecht kann auch durch arbeitsrechtliche 
Maßnahmen nicht eingeschränkt werden: Weder eine 
Krankenschwester noch eine Erzieherin ist verpflichtet, 
sich impfen zu lassen. Es liegt daher auch keine arbeits-
rechtlich relevante Pflichtverletzung vor, wenn ein Mit-
arbeiter oder eine Mitarbeiterin sich nicht impfen lässt 
oder auch eine Impfbescheinigung nicht vorlegt.

Die gelegentlich vertretene Auffassung, dass darin 
die Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht liegt, die 
eine Abmahnung und im Wiederholungsfall eine (ver-
haltensbedingte) Kündigung rechtfertigt1, ist unzutref- 
fend. 

Allerdings wird die fehlende Impfung oder die feh-
lende Vorlage eines Nachweises nicht folgenlos bleiben. 
Denn wegen der Regelungen des Impfschutzgesetzes 
darf der Arbeitgeber ohne entsprechenden Nachweis 
der Impfung in den genannten Einrichtungen nieman-

den beschäftigen. Kann ein Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin eine Impfung nicht nachweisen, kann 
er beziehungsweise sie also nicht beschäftigt werden. 
Der Grund für die Nichtbeschäftigung liegt nicht in 
der Sphäre des Arbeitgebers, sondern in der Person des 
oder der Beschäftigten. Das bedeutet zunächst, dass 
der Arbeitgeber für die Zeit der Nichtbeschäftigung 
aufgrund des fehlenden Nachweises entsprechend dem 
Impfschutzgesetz nicht in Annahmeverzug gerät. Der 
oder die Beschäftigte erhält keinen Lohn. Und wenn 
der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wegen des 
fehlenden Nachweises ausreichenden Impfschutzes 
dauerhaft nicht beschäftigt werden kann, dann liegt 
darin ein Kündigungsgrund, der in der Person des oder 
der Beschäftigten begründet ist.

In Betracht kommt deshalb eine personenbedingte 
Kündigung, nicht aber eine verhaltensbedingte. Der 
entscheidende Unterschied liegt darin, dass der Arbeit-
geber bei einer personenbedingten Kündigung prüfen 
muss, ob der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin 
an anderer Stelle, gegebenenfalls auch nach Ausspruch 
einer Änderungskündigung, beschäftigt werden kann. 
Das wird in größeren Einrichtungen, vor allem in Kom-
plexeinrichtungen, immer wieder mal der Fall sein.

 
Arbeitsrechtliche Folgen:  
Kosten der Impfung
 

Die Kosten der Impfung trägt grundsätzlich die gesetz-
liche Krankenversicherung.

Sofern die Kosten im Einzelfall nicht von der gesetz-
lichen Krankenversicherung getragen werden, sind 
diese vom Arbeitgeber zu tragen. Das Erfordernis der 
Impfung hängt am Betriebszweck und nicht an der 
Person des zu ihm führenden Arbeitnehmers.

Arbeitsrechtliche Folgen: Datenverarbeitung
Der Arbeitgeber darf Personen, die nicht geimpft 

sind, in den im Gesetz genannten Einrichtungen nicht 
beschäftigen. Es ist daher erforderlich, dass der Gesetz-
geber entsprechende Informationen über die in diesen 
Bereichen eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter speichert. Deshalb ist in § 23a Infektionsschutz-
gesetz ausdrücklich vorgesehen, dass der Arbeitgeber 
Daten über den Impf- und Serostatus speichern darf, 
soweit dies zur Begründung und Durchführung eines 
Arbeitsverhältnisses erforderlich ist. 1 Z. B. Fey, ZMV 2/20, S. 93.

H E n r i k E 
B u s s E
Rechtsanwältin, Bremen, 
arbeitsrecht@bremen.de
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Leserfragen
Wir beantworten

Die Tätigkeit einer Mitarbeitervertretung ist eine Tätig-
keit, die aufgrund gesetzlicher Anordnung erfolgt. Der 
Arbeitgeber muss sie bezahlen. In der Ausübung dieser 
Tätigkeit ist jedes Mitglied der Mitarbeitervertretung 
weisungsfrei. Das bedeutet aber nicht, dass das Mit-
glied der Mitarbeitervertretung darüber entscheiden 
kann, ob es MAV-Tätigkeiten macht oder Eis essen 
geht. Der Arbeitgeber hat einen Anspruch darauf, dass 
MitarbeitervertreterInnen dieses Amt auch ausüben. 
Denn für die Ausübung dieser Tätigkeit werden sie von 
der sonstigen Arbeit freigestellt. Entfällt die Tätigkeit 

Wenn ein Arbeitnehmer im ›Kind krank‹ ist, dann ist er 
von der Arbeitsverpflichtung freigestellt und bekommt 
dafür auch keinen Lohn, auch nicht in Form der Lohn-
fortzahlung. Das ist zunächst kein Problem, weil die 
Krankenkasse den Lohn zahlt.

Richtig wäre es jetzt, wenn der Arbeitgeber für diese 
Zeit die monatliche Vergütung kürzt und gleichzeitig 
auf die monatlich geschuldete Arbeitszeit die entspre-
chenden Stunden gutschreibt, aber ›ohne Vergütung‹. 
Denn es kann natürlich nicht sein, dass die Kollegin 
sowohl ihr Monatsgehalt als auch die Leistung der 

als Mitglied der Mitarbeitervertretung, so lebt die 
Arbeitspflicht wieder auf. Der Arbeitgeber hat auch 
gegenüber den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung 
einen Anspruch darauf, dass diese nachweisen, dass 
und wann sie ihre Arbeit (hier MAV-Arbeit) erbringen. 
Deshalb kann der Arbeitgeber ohne weiteres verlangen, 
dass die Mitglieder der Mitarbeitervertretung Beginn 
und Ende ihrer MAV-Arbeit jeweils dokumentieren und 
zwar in der Weise, wie dies betriebsüblich ist. Denn die 
Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen weder 
benachteiligt noch begünstigt werden.

Krankenkasse bezieht. Der Arbeitgeber will einen ande-
ren Weg gehen: Er will das volle Gehalt zahlen und dann 
die nicht erbrachte Arbeitsleistung von der Mitarbei-
terin zu einem späteren Zeitpunkt nachfordern. Das 
würde auch dazu führen, dass das Verhältnis von geleis-
teter Arbeit und gezahlter Vergütung stimmt, würde 
aber zu einer zusätzlichen Belastung der Kollegin füh-
ren. Diese zweite Variante kann nur gemacht werden, 
wenn die Kollegin damit einverstanden ist. Sonst muss 
sich die Personalabteilung die Mühe machen und das 
Gehalt für die entsprechenden Tage kürzen.

Arbeitszeiterfassung

Bei uns in der Unternehmensgruppe wird gerade eine elektronische Zeiterfassung eingeführt, 
und in unserer Einrichtung wird mit der Einführung und Umsetzung begonnen. Uns ist unklar, 
wie bei der Arbeitszeiterfassung mit freigestellten Mitgliedern der Mitarbeitervertretung 
verfahren werden muss. Welche Bestimmungen müssen die von uns freigestellten Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung beachten? Wer darf/muss unsere Zeiterfassung einsehen, und wie 
verhält es sich, wenn wir gegebenenfalls Plus- oder Minusstunden haben?

›Kind krank‹
Ich habe eine Frage bezüglich der Bewertung der geplanten und genehmigten Stunden im 
Dienstplan, wenn nicht gearbeitet werden kann, da das Kind krank ist, die entsprechende 
Krankschreibung vorliegt und somit der Lohn für den betreffenden Zeitraum von der Kranken-
kasse gezahlt wird. Der betreffenden Kollegin wurden die geplanten Stunden an den Tagen 
mit ›Kind krank‹ gestrichen. Ist das so korrekt?
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Lohnfortzahlung gibt es bei unverschuldeter Arbeits-
unfähigkeit. Wenn jemand infiziert aus einem Risikoge-
biet zurückkehrt, dann kann man die Frage stellen, ob 
die Krankheit auf eigenem Verschulden beruht. Dazu 
wird man die Umstände des Einzelfalls sehr genau 
betrachten müssen. 

In diesem Fall möchte der Arbeitgeber Rückkehrer 
aus einem Risikogebiet auch ohne (nachgewiesene) 
Infektion vor der Arbeitsaufnahme in Quarantäne 
schicken. Das kann er ja aus Gründen der Vorsicht 
tun. Allerdings wird der Arbeitgeber während dieser 

– nicht behördlich angeordneten – Quarantäne den 

Lohn fortzahlen müssen. Der/die ArbeitnehmerIn ver-
letzt keinerlei vertragliche Pflichten, wenn er/sie sich 
in ein Risikogebiet begibt, solange er/sie dabei keine 
behördlichen Auflagen verletzt. Eine solche Quarantäne 

– mag sie auch sinnvoll sein – ist nicht erforderlich, denn 
sonst wäre sie behördlich angeordnet. Der Arbeitgeber 
betreibt hier über das von den Behörden als erforderlich 
Angesehene hinaus Risikovorsorge. Das rechtfertigt bei 
allem Verständnis nicht, die Freizügigkeit der Arbeit-
nehmerInnen einzuschränken. Denn die vorgesehene 
Regelung führt faktisch zu einem begrenzten Reise-
verbot und ist so nicht hinzunehmen.

Reisen in Zeiten von Corona

In unserer Einrichtung der Behindertenhilfe hat die Einrichtungsleitung für die kommende 
Urlaubssaison ein Informationsschreiben herausgegeben. Hieraus ergibt sich, dass bei der 
Rückkehr aus einem EU- oder Schengen-assoziierten Staat Folgendes gelten soll: 

›Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus einem Land mit hoher Neuinfektionsquote 
zurückkehren, werden unter Lohnfortzahlung für 14 Tage vom Dienst befreit bzw. sollen im 
Homeoffice arbeiten. Stellt sich die Situation aber so dar, dass das erhöhte Aufkommen von 
Neuinfektionen bereits bei Einreise in das Land vorgelegen hat und sich die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter somit wissentlich in das Risikoland begeben hat, soll die Lohnfortzahlung 
entfallen.‹ Ist es möglich, das so zu regeln?
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Der Rat der EKD hat in seiner Sitzung am 19. Juni 2020 einen 
Gesetzesänderungsentwurf zur Ermöglichung der Beschlussfas-
sung im Rahmen von Videokonferenzen im Rahmen des MVG-
EKD erstellt. Durch die Änderungen und Ergänzungen an dieser 
Vorschrift werden ausdrücklich MAV-Sitzungen in digitaler Form, 
insbesondere als Videokonferenzen, zugelassen. Bislang regelt 
§ 26 Absatz 2 Satz 3 MVG-EKD, dass die Mitarbeitervertretung 
in ihrer Geschäftsordnung bestimmen kann, ›dass Beschlüsse 
im Umlaufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen 
gefasst werden können‹.

Nach Satz 4 sollen jetzt durch die gesetzesvertretende Ver-
ordnung folgende Sätze 5 bis 10 angefügt werden:

›Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an Sitzun-
gen der Mitarbeitervertretung kann auch mittels Video- und 
Telefonkonferenzen erfolgen, wenn kein Mitglied der Mitar-
beitervertretung unverzüglich nach Bekanntgabe der Absicht 
zur Durchführung der Sitzung mittels Video- oder Telefonkonfe-
renz diesem Verfahren widerspricht. Es ist sicherzustellen, dass 
Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 
Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung, die mittels Video- oder Telefonkonfe-
renz teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1. Vor Beginn der Sitzung hat der oder die Vorsitzende die 
Identität der zugeschalteten Mitglieder festzustellen und in die 
Anwesenheitsliste einzutragen.‹

Hierzu hat die Konzern-MAV des AGAPLASION-Konzerns eine 
erste Stellungnahme in Form eines offenen Briefs an das Kir-
chenamt der EKD, den Rat der EKD und das Evangelische Werk 
für Diakonie und Entwicklung abgegeben.

In Anerkennung der besonderen, durch die Corona-Pandemie 
hervorgerufenen Lage ist die Konzern-MAV der Ansicht, dass die 
Mitarbeitervertretungen bereits aufgrund der geltenden Rechts-
lage dieser entsprechen konnten und können. Denn anders als 
das Betriebsverfassungsgesetz sehe das MVG-EKD in § 26 Abs. 
2 die Möglichkeit vor, Beschlüsse im Umlaufverfahren oder 
im Wege telefonischer Beschlussfassung zu fassen, sofern die 
jeweilige Geschäftsordnung dies vorgesehen habe. 

Eine weitere Abkehr von der Beratung und Beschlussfas-
sung im Rahmen von Präsenzsitzungen sei nicht nur über-
flüssig, sondern auch aus folgenden Gründen abzulehnen: 

> Die Kommunikation im Rahmen von Telefon- oder Video-
konferenzen sei gegenüber einer Präsenzsitzung erheblich 
eingeschränkt. Nonverbale Äußerungen würden nicht 
wahrgenommen. Der Diskussionsprozess werde bereits 
durch den technischen Rahmen eingeschränkt. Die techni-
sche Vermittlung führe zu einer Verengung der Wahrneh-
mung auf das Bild und den Ton. Zwischentöne und inhalt-
liche Nuancierungen würden untergehen und die Gefahr 
von Missverständnissen vergrößern.

> Die nach § 22 MVG-EKD zu gewährleistende Geheimhal-
tung könne nicht sichergestellt werden. Es bestehe  
weder die Möglichkeit, die Geheimhaltung auf techni-
schem Wege zu sichern, noch durch soziale Kontrolle. 

> Die Beratung und Beschlussfassung vor allem komplexer 
Angelegenheiten per Videokonferenz führe leicht zu einer 
Überforderung der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, 
die sich regelmäßig mit Angelegenheiten befassen  
müssten, die nicht zu ihrem beruflichen Erfahrungswissen  
gehören, so dass eine besondere Einarbeitung erforder- 
lich sei.

 
Durch den Gesetzesentwurf komme zudem nicht der Ausnah-
mecharakter der Beschlussfassung per Videokonferenz zum 
Ausdruck, so dass die Möglichkeit voraussetzungslos geschaf-
fen werde – unabhängig von den aktuellen Corona-bedingten 
Einschränkungen. Zudem sehe der Entwurf – im Gegensatz zu 
der Regelung in § 129 BetrVG, die bis zum 31. Dezember 2020 
befristet sei – keine Befristung vor.

Es sei schließlich unerträglich, dass erneut eine normative 
Regelung, die rund 600.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer betreffe, geschaffen werden solle, ohne dass die gesetz-
lichen Vertretungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beteiligt würden. Die Kirche werde ihrem Anspruch, Probleme 
konsensual zu lösen, nicht ansatzweise gerecht.

Der Rat der EKD werde daher aufgefordert, § 26 MVG-EKD 
unverändert zu lassen und die Bundeskonferenz der Gesamtaus-
schüsse und Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretun-
gen für die Seite der Arbeitnehmervertretungen der Diakonie 
gemäß § 55b MVG-EKD an etwaigen Kirchengesetzgebungs- 
oder -verordnungsverfahren zu beteiligen.

Geplante MVG-Änderung zur Einführung  
von MAV-Sitzungen per Video-Konferenz:  
AGAPLESION-Konzern-MAV widerspricht

Offener Brief
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Grundlage dieses Positionspapiers ist eine im Jahr 
2019 durchgeführte Umfrage zur Ausstattung der 
Gesamtausschüsse. Es gibt derzeit 18 Gesamtaus-
schüsse mit momentan 225 Mitgliedern (bei mehr 
als 1.300Mitarbeitervertretungen). Die wenigsten 
haben ausreichende Freistellungen, personelle 
Ausstattung in der Verwaltung sowie eine unab-
hängige Rechtsberatung. Die Freistellungsregelun-
gen sind in nahezu allen Gesamtausschüssen 
unzureichend. 

Nur die Hälfte aller Gesamtausschüsse verfügt 
über ein eigenes Büro oder eine Geschäftsstelle. Nur 
die Hälfte aller Gesamtausschüsse verfügt über ein 
auskömmliches Budget. 

Nur die Hälfte aller Gesamtausschüsse hat eine 
dienststellenübliche technische Ausstattung. Trotz 
weitgehend gleicher Aufgaben ist die Ausstattung 
der Gesamtausschüsse innerhalb der EKD weit 
entfernt von einheitlichen und vergleichbaren 
Standards. 

Unsere Forderungen an die EKD und die einzelnen 
Gliedkirchen: Die Gesamtausschüsse mit ihren Mitglie-
dern sind so auszustatten, dass sie ihre kirchengesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben erfüllen können! 

1. Personelle Ausstattung 
> Für jedes GA-Mitglied muss eine Grundfreistel-

lung vorhanden sein, damit dieses sich auf die 
Sitzungen vorbereiten und an den GA-Sitzungen 
teilnehmen kann. Dies beinhaltet auch die 
Reisezeiten und die Nachbereitung von Sitzungen 
und weiteren Aufgaben. 

> Die Freistellungen für die Vorsitzenden müssen 
darüber hinaus so bemessen sein, dass sie die 
Geschäftsführung des Gesamtausschusses 
wahrnehmen können. 

> Über die Verteilung der Freistellung muss der 
Gesamtausschuss selbstbestimmt entscheiden 
können.  

Positionspapier der Ständigen Konferenz  
zur Mindestausstattung der Gesamt- 
ausschüsse der Mitarbeitervertretungen  
in den Gliedkirchen der EKD  

Den entsendenden Dienststellen ist die Freistel-
lung ihrer Mitarbeitenden von der Landeskirche 
zu ersetzen, damit vor Ort die erforderlichen 
Entlastungen geschaffen werden können und die 
Arbeitsstelle bzw. die Arbeit des gewählten 
Mitglieds des Gesamtausschusses erhalten bleibt. 

> Die personelle Ausstattung umfasst mindestens 
eine Verwaltungskraft. Der Stellenumfang 
bemisst sich an den Aufgaben und der Größe der 
Landeskirche, für die der Gesamtausschuss 
zuständig ist.

2. Sachliche Ausstattung  
> Der Gesamtausschuss erhält ein auskömmliches 

Budget. Er muss die ihm zugewiesenen Haushalts-
mittel selbstständig nach Maßgabe der landes-
kirchlichen Vorschriften bewirtschaften können. 

> Jeder Gesamtausschuss benötigt eine Geschäfts-
stelle (Büroräume). 

> Die Büroausstattung muss dem in der jeweiligen 
Landeskirche üblichen Standard entsprechen. 

3. Beratung und Bildung   
> Für die Rechtsberatung der Mitarbeitervertretun-

gen und des Gesamtausschusses erhält der GA 
notwendiges juristisches Fachpersonal oder kann 
die juristische Rechtsberatung selbstständig 
beauftragen. 

➢ Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesamt-
ausschusses müssen sich die Mitglieder die 
erforderlichen Kompetenzen erwerben oder diese 
vertiefen können. Entsprechend zu § 19 Abs. 3 
MVG-EKD müssen die Mitglieder des GA einen 
eigenen Anspruch auf Fortbildung erhalten. 

 
Beschlossen von der Ständigen Konferenz der Gesamt-
ausschüsse der Mitarbeitervertretungen während  
ihrer Frühjahrstagung vom 11. bis 13. März 2020 in 
Hofgeismar.

Positionspapier 
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Stellungnahme

Der ver.di-Kirchenfachrat hat eine Stellungnahme zu der 
im Mai 2020 erlassenen Entschädigungsordnung für die 
Mitglieder von Einigungsstellenverfahren im Bereich des 
MVG-EKD abgegeben. Nach Meinung des Kirchenfachrats 
lasse die Gestaltung der Entschädigungsordnung befürch-
ten, dass in der Praxis keine Einigungsstellenverfahren 
stattfinden werden. Dadurch werde auch wirksame MAV-
Arbeit und somit eine wirksame Interessensvertretung 
der Beschäftigten behindert, wenn nicht sogar verhindert.

Die Kritikpunkte sind vor allem folgende:
> Die kirchliche Pauschalregelung, die eine Entschädi-

gung in Höhe von 500 bis 2.000 Euro je Verfahren für 
den Vorsitz der Einigungsstelle vorsehe, lasse erheblich 
daran zweifeln, ob geeignete bzw. fachlich kompetente 
Vorsitzende gefunden werden könnten. Die Einigungs-
stellenpraxis in nichtkirchlichen Betrieben komme seit 
Jahrzehnten ohne Vergütungsordnung aus. Die Festle-
gung von Pauschalen für ganze Verfahren durch den 
kirchlichen Verordnungsgeber sei nicht sachgemäß. 

> Besonders die Entschädigung für BeisitzerInnen in Höhe 
von 30 % des Vorsitzes sei geradezu absurd. Für anwalt-
liche BeisitzerInnen sei das zum Beispiel bei der am 
niedrigsten anzunehmenden Pauschalvergütung des 
Vorsitzenden objektiv wirtschaftlich nicht abzubilden. 
Wenn aber der Rechtsbeistand für die Arbeitnehmerseite 
fehle, bedeute das eine strukturelle Unterlegenheit der 
Arbeitnehmerseite.

> Die in § 1 Abs. 3 der Verordnung vorgesehene Reduzierung 
der Pauschalentschädigung bei vorzeitiger Einigung sei 
nicht sachgemäß, sofern die Einigungsstelle bereits ihre 
Arbeit aufgenommen habe. Eine Einigung zwischen den 
Betriebsparteien außerhalb der Einigungsstelle sei fak-
tisch jederzeit zwischen verständigen Parteien möglich. 
Da die Pauschalsätze sich bereits in einem viel zu niedri-
gen Rahmen bewegten, sollte eine vorzeitige Einigung 
nicht zu Lasten der Mitglieder der Einigungsstelle gehen.

> Die Festlegung über die rechtliche und tatsächliche 
Schwierigkeit einer Regelungsstreitigkeit und somit der 
Wert der Pauschale für den Vorsitz werde ohne Beteili-
gung der MAV zwischen Vorsitz der Einigungsstelle und 
Arbeitgeber bestimmt. Die Regelung differenziere dabei 
nicht, welche der Betriebsparteien die Einigungsstelle 

angerufen habe. Plausibel wäre gewesen, wenn der 
potentielle Vorsitz die Bestimmung vornehmen und die 
Entschädigungshöhe festlegen würde. Denn den Vorsitz 
einer Einigungsstelle werden in der Regel Arbeitsrichte-
rInnen übernehmen, die im Rahmen ihrer Richtertätigkeit 
regelmäßig Gegenstandswerte in Verfahren festlegen. 
Wenn der Arbeitgeber die rechtliche und tatsächliche 
Schwierigkeit allerdings mitbestimme, müsse das ent-
sprechend für die MAV gelten.

> Regelung, dass der Vorsitz gemäß § 1 Abs. 5 der Verord-
nung auf seine Entschädigung verzichten könne, sei 
inkonsistent. In diesem Fall bliebe den BeisitzerInnen 
nach jetziger Verordnung keine Entschädigung für ihre 
Tätigkeit. 

> Das MVG-EKD begrenze die Anzahl der BeisitzerInnen 
auf zwei je Seite. Das werde insbesondere komplexen 
Regelungsstreitigkeiten nicht gerecht. Während der 
kirchliche Gesetzgeber hier bewusst möglichst wenige 
Personen beteiligen wolle, wäre es insbesondere für die 
Arbeitnehmerseite strukturell wichtig, angemessene 
Fachkunde hinzuziehen zu können. In Kombination mit 
der pauschalen Entschädigung je Verfahren würden 
einerseits kompetente Vorsitzende und andererseits 
fachkundige BeisitzerInnen nicht zu gewinnen sein. Im 
Ergebnis werde die Einigungsstelle ihrer Funktion nicht 
gerecht, möglichst schnelle und nachhaltige Lösungen 
zu finden. 

> Nicht verständlich sei, warum gliedkirchliche Abweichun-
gen von den Regelungen zur Einigungsstelle möglich sein 
sollten. Sachliche Gründe seien hierfür nicht ersichtlich, 
und häufig gingen sollte Abweichungen zu Ungunsten 
der Beschäftigten.

Am Ende der Stellungnahme steht die Forderung, dass die 
Entschädigungsordnung in Gänze vom kirchlichen Verord-
nungsgeber zurückzunehmen sei, weil sie eine wirksame 
Interessenvertretung letztendlich durch unnötige und ein 
noch größeres Ungleichgewicht schaffende Regelungen 
verhindere. 

Schließlich ergeht noch ein Aufruf an den staatlichen 
Gesetzgeber. Dieser sei gefordert, das BetrVG endlich 
auch wieder für konfessionelle Träger zur Anwendung 
zu bringen und den Ausnahmeparagraf 118 Abs.2 BetrVG 
abzuschaffen.

Gewerkschaftliche Bewertung der Verordnung über die Entschädigung  
für die Mitglieder von Einigungsstellen nach dem Mitarbeitervertretungs-
gesetz der EKD durch den ver.di-Kirchenfachrat
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Einrichtung einer Einigungsstelle
L e i t s a t z

1. Sowohl für die Einleitung eines Verfahrens vor dem 
Kirchengericht als auch die Beauftragung eines Anwal-
tes ist jeweils ein ordnungsgemäßer Beschluss der  
Mitarbeitervertretung erforderlich. Fehlt es im Zeit-
punkt der Einleitung bzw. der Beauftragung an einem 
solchen Beschluss, so kann dieser Mangel nachträglich 
geheilt werden. 
2. Können sich Dienststellenleitung und Mitarbeiter-
vertretung nicht auf eine/n Vorsitzenden der Eini-
gungsstelle einigen, richtet sich das Einigungsstellen-
besetzungsverfahren nach § 100 ArbGG.
3. Gemäß § 100 Abs. 1 Satz ArbGG kann ein Antrag auf 
Bestellung eines Einigungsstellenvorsitzenden wegen 
fehlender Zuständigkeit der Einigungsstelle nur dann 
zurückgewiesen werden, wenn die Einigungsstelle 
offensichtlich unzuständig ist.
4. Die Einigungsstelle ist auch nicht deshalb offensicht-
lich unzuständig, weil für den Regelungsgegenstand 
eine Antragsbefugnis der Mitarbeitervertretung nicht 
angenommen werden könnte. Jedenfalls kann nicht 
angenommen werden, dass offensichtlich allein die 
Dienststelle für den hier vorliegenden Regelungs- 
komplex – die Festlegung von Beginn und Ende der  
Arbeitszeit – antragsbefugt wäre.
5. Ebenso wenig wie das BetrVG normiert auch das 
MVG keine besonderen Voraussetzungen für das Amt 
des Einigungsstellenvorsitzenden. Bei dem Einigungs-
stellenvorsitzenden muss es sich lediglich um eine 
Person handeln, die die Voraussetzungen des § 100  
Abs. 1 Satz 4 ArbGG (Inkompatibilität) und des § 36 a 
Abs. 3 Satz 1 MVG-EKD (Unparteilichkeit) erfüllt. Inso-
weit wird die bloße Ablehnung eines vorgeschlagenen 
Einigungsstellenvorsitzenden durch eine der Beteilig-
ten ohne Mitteilung nachvollziehbarer Gründe zu  
Recht für unzureichend gehalten

Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz  
der Ev. Kirche von Westfalen, Beschluss vom 04.06.2020,  
2 M 28/20

Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten um die Einrichtung 

einer Einigungsstelle. Die Dienststelle betreibt 
eine stationäre Seniorenpflegeeinrichtung in L mit 
60 Einzel- und 10 Doppelzimmern. In den Arbeits-
verträgen der Mitarbeitenden sind die Geltung 
des BAT-KF oder aber die Geltung der AVR.DW-BO 
(Anlage Johanniter) einzelvertraglich in Bezug 
genommen. In der Dienststelle ist eine fünfköpfige 
Mitarbeitervertretung gewählt worden, die zuletzt 
jedoch nur noch auch drei Personen besteht.

Die Entwürfe für die monatlichen Dienstpläne 
werden unter Berücksichtigung eines sogenann-
ten Wünschebuches, in das die Beschäftigten 
Arbeitszeitwünsche eintragen, erstellt. Die Dienst-
planentwürfe werden der Mitarbeitervertretung 
im Vormonat vor Beginn des geplanten Monats 
zur Mitbestimmung zugeleitet. Dabei steht der 
Mitarbeitervertretung ein dauerhaftes Einsichts-
recht in das Dienstplanungsprogramm PEP zu, 
sie kann so in die fortschreitende Dienstplanung 
Einsicht nehmen. Die Planung der Vollzeitkräfte 
führt die Dienststelle ausgehend von einer seit 
Jahren geltenden 5,5-Tage-Woche regelmäßig in 
der Weise durch, dass die Vollzeitkräfte auf diese 
Weise – unter Beachtung der vertraglichen durch-
schnittlichen Arbeitszeit – grundsätzlich in  
einem Rhythmus von 2 Wochen samstags arbeiten.  
Demgegenüber verfolgt die Mitarbeitervertre-
tung seit Mitte des letzten Jahres das Ziel, dass 
einer Fünf-Tage-Woche gearbeitet wird. In einer 
Besprechung im August 2019 kündigte die Mit-
arbeitervertretung bereits an, dass demnächst, 
falls die 5,5-Tage-Woche beibehalten werde, den 
monatlichen Dienstplänen nicht mehr zuge-
stimmt werden könne. Eine Abstimmung unter 
den Mitarbeitenden ergab seinerzeit, dass an der 
5,5-Tage-Woche festgehalten werden sollte.

Seit November 2019 verweigerte die Mitar-
beitervertretung monatlich die Zustimmung 
der ihr von der Dienststelle vorgelegten Dienst-
pläne. Die Dienststelle ordnete daraufhin die 
vorläufige Durchführung der Dienstpläne nach 
§ 38 Abs. 5 MVG-EKD an, leitete ein Zustim-
mungsersetzungsverfahren bei der erkennenden 
Schlichtungsstelle ein und erwirkte monatlich im 

Rechtsprechung
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Wege der einstweiligen Verfügung die vorläufige 
Duldung der Durchführung der entsprechenden 
Dienstpläne. Die Mitarbeitervertretung hatte zur 
Begründung der Verweigerung der Zustimmung 
zu den mo-natlichen Dienstplänen im Wesentli-
chen immer vorgetragen, ein Einsatz an mehr als 
19 Arbeitstagen sei nicht zumutbar, Plusstunden 
seien geplant worden, Freizeitausgleich sei fehler-
haft eingetragen worden, Mitarbeitende seien an 
bis zu vier Wochenenden zu Diensten herangezo-
gen worden, gesetzlich vorgeschriebene Ruhezei-
ten seien nicht eingehalten worden.

Bereits am 07.01.2020 hatte die Mitarbeiter-
vertretung bei der Dienststelle einen Antrag auf 
Einrichtung einer Einigungsstelle gestellt. In 
dem Schreiben vom 07.01.2020 war Folgendes 
ausgeführt:

›Sehr geehrte Frau A,
seit dem 01.01.2020 ist § 36a MVG in Kraft. Wir 

beantragen hiermit die Bildung einer Einigungs-
stelle für Angelegenheiten nach § 40 d) MVG. 
Aufgrund dieses Antrages ist die Zuständigkeit 
des Kirchengerichts für die Ersetzung der Zustim-
mung der Mitarbeitervertretung ausgeschlossen. 
Wir schlagen vor, dass wir bzw. unsere Anwälte 
sich darüber austauschen, welche Personen als 
Vorsitzende/r der Einigungsstelle in Betracht 
kommen. Dann ist im Bedarfsfall eine schnelle 
Einigung und damit schnelles Tätigwerden der 
Einigungsstelle sichergestellt.‹

Das Begehren der Mitarbeitervertretung wurde 
von der Dienststelle abgelehnt. Im Verfahren 2 M 
22/20 machte die Mitarbeitervertretung […] erneut 
die Einrichtung einer Einigungsstelle geltend, die 
die Festlegung der Arbeitszeiten für die Mitar-
beitenden in der Pflege für den Monat Mai 2020 
regeln sollte. Auch dieses Begehren wurde von 
der Dienststelle […] abgelehnt. Mit dem vorlie-
genden Antrag vom 23.04.2020 […] verfolgte die 
Mitarbeitervertretung ihr Begehren auf Errichtung 
einer Einigungsstelle für den Dienstplan Mai 2020 
weiter. Mit Schriftsatz vom 04.05.2020 erwei-
terte sie den Antrag mit der Maßgabe, dass die 
Einigungsstelle auch zuständig sein sollte für die 
›Festlegung der Arbeitszeiten der Mitarbeitenden 
in der Pflege im Monat Juni 2020 und die Aufstel-
lung von Grundsätzen für die Dienstplanung im 
Bereich Pflege‹. In dem daraufhin von der Schlich-
tungsstelle anberaumten Anhörungstermin war 
für die Beteiligten niemand erschienen. Auf das 
Protokoll wird Bezug genommen. Inzwischen liegt 

der Schlichtungsstelle ein weiterer Antrag der 
Dienststelle auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung wegen der vorläufigen Durchführung der 
Dienstpläne für die Wohnbereiche 1 und 2, den 
Nachtdienst, die Betreuungsassistenten sowie 
den Sozialdienst für den Monat Juni 2020 vor (2 M 
37/20). Über diesen Antrag ist noch entschieden. 

Aus den Gründen:
Der zulässige Antrag der Mitarbeitervertretung 

ist nur zum Teil begründet.
Wegen des Regelungsgegenstandes ›Aufstel-

lung von Grundsätzen für die Dienstplanung im 
Bereich Pflege‹ musste der Antrag der Mitarbeiter-
vertretung abgewiesen werden.

Der Hilfsantrag der Dienststelle war als  
unbegründet abzuweisen.

Dem Antrag der Mitarbeitervertretung auf 
Einrichtung einer Einigungsstelle stehen keine 
Verfahrenshindernisse entgegen.

1.
Das gilt zunächst für die Rüge der Dienststelle 

der nicht ordnungsgemäßen Zustellung der 
Antragsschrift vom 23.04.2020. Richtig ist zwar, 
dass die Antragsschrift vom 23.04.2020 nicht ent-
sprechend den Vorschriften der §§ 62 MVG-EKD  
i. V, m. §§ 80 Abs. 2, 81, 83, 47 ArbGG i. V. m. §§ 166, 
130 a Abs. 1 ZPO förmlich mittels Postzustellungs-
urkunde zugestellt wurde. Auf die förmliche 
Zustellung des Antrages kommt es aber dann nicht 
mehr an, wenn der Antrag der Gegenseite tatsäch-
lich zugegangen ist. Die förmliche Zustellung ist 
nicht Voraussetzung für den Zugang. Unstreitig 
hat die Dienststelle die Antragsschrift erhalten. 
Die Dienststelle hat lediglich das der Antrags-
schrift beigefügte Empfangsbekenntnis bisher 
nicht an die Schlichtungsstelle zurückgesandt. 
Das Gleiche gilt für die Rüge der unzureichenden 
Ladung zum Termin am 07.05.2020. Nach den 
Erkundigungen der Geschäftsstelle der Schlich-
tungsstelle ist die Ladung per Fax am 30.04.2020 
der Dienststelle zugegangen. Die Verfahrensbe-
vollmächtigten der Dienststelle tragen selbst vor, 
am 04.05.2020 mandatiert worden zu sein.

2.
Auch die ordnungsgemäße Beschlussfassung 

der Mitarbeitervertretung zur Einleitung des vor-
liegenden Verfahrens und zur Beauftragung ihrer 
Verfahrensbevollmächtigten kann nicht erfolg-
reich gerügt werden.

Zwar ist ein ordnungsgemäßer Beschluss der 
Mitarbeitervertretung sowohl zur Verfahrensein-
leitung als auch zur wirksamen Beauftragung 
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müssen, in welchen einzelnen Punkten und wes-
halb die Behauptungen der Mitarbeitervertretung 
nicht als wahr zu erachten seien (BAG 09.12.2003, 
1 ABR 44/02, NZA 2004 746; BAG, 1ABR 54/07, NZA 
2009, 502). Dies ist seitens der Dienststelle nicht 
geschehen. Ein wirksames Bestreiten durch die 
Dienststelle liegt nach den Ausführungen der Mit-
arbeitervertretung danach nicht mehr vor.

II.
Der Antrag der Mitarbeitervertretung ist auch 

im Übrigen zulässig.
1.
Die Beteiligten streiten über eine Angelegenheit 

aus dem Mitarbeitervertretungsgesetz nach § 60 
Abs. 1 MVG-EKD, nämlich über die Errichtung einer 
Einigungsstelle nach § 36a MVG-EKD. Eine derar-
tige Einigungsstelle besteht bislang nicht.

2.
Der Mitarbeitervertretung fehlt es nicht an der 

nach den §§ 62 MVG-EKD, 81 Abs. 1 ArbGG erforder-
lichen Antragsbefugnis.

a)
Im mitarbeitervertretungsrechtlichen 

Beschlussverfahren ist ein Beteiligter, abgesehen 
von einer zulässigen Prozessstandschaft, nur 
antragsbefugt, wenn er eigene Rechte geltend 
macht. Die Prozessführungsbefugnis im Urteilsver-
fahren und die Antragsbefugnis im Beschlussver-
fahren dienen dazu, Popularklagen auszuschließen. 
Im mitarbeitervertretungsrechtlichen Beschluss-
verfahren ist die Antragsbefugnis nur gegeben, 
wenn der Antragsteller – hier die Mitarbeiter-
vertretung – durch die begehrte Entscheidung in 
seiner kollektivrechtlichen Rechtsposition betrof-
fen sein kann. Das ist regelmäßig dann der Fall, 
wenn er eigene Rechte geltend macht und dies 
nicht von vornherein als aussichtslos erscheint 
(BAG 07.06.2016, 1ABR 30/14, NZA2016 1350, Rn. 15; 
BAG 19.12.2017, 1 ABR 33/16, NZA2018, 678, Rn. 28 m. 
w. N.).

b)
An dieser Antragsbefugnis fehlt es im vorlie-

genden Fall entgegen der Rechtsauffassung der 
Dienststelle nicht. Die Mitarbeitervertretung 
nimmt im vorliegenden Fall eigene mitarbeiter-
vertretungsrechtliche Rechte wahr. Sie möchte 
wegen der allmonatlich auftretenden Dienst-
planstreitigkeiten eine Einigungsstelle nach § 36a 
MVG-EKD einrichten lassen. Dabei stützt sie sich 
auf ihr Mitbestimmungsrecht nach § 40 d) MVG-
EKD. Jedenfalls nimmt sie eigene Rechte für sich 
wahr, keine individualrechtlichen Ansprüche von 
Mitarbeitenden. Ob der Mitarbeitervertretung ein 

eines Rechtsanwalts grundsätzlich erforderlich 
(BAG 05.04.2000, 7 ABR 6/99, NZA 2000, 1078; BAG, 
1ABR 54/07, NZA 2009, 502 m. w. N.). Fehlt es daran, 
sind die Verfahrensbevollmächtigten gerichtlich 
nicht wirksam vertreten, ein Prozessrechtsverhält-
nis kommt nicht zustande; für die Mitarbeiter-
vertretung gestellte Anträge wären insoweit als 
unzulässig abzuweisen.
Die Rügen der Dienststelle greifen aber inso-
weit nicht durch, weil im Streitfall ein wirksa-
mer Beschluss der Mitarbeitervertretung vom 
13.05.2020 vorgelegen hat. Die Mitarbeiterver-
tretung hat die Einladung zu dieser Sitzung vom 
11.05.2020 vorgelegt. Als Tagungsordnungspunkte 
sind die Einsetzung einer Einigungsstelle für die 
Dienstpläne Mai und Juni 2020, die Grundsätze der 
Dienstplanung und als Einigungsstellenvorsitzen-
der Herr D vorgesehen gewesen. 

Ferner ist als Tagungsordnungspunkt TOP 5 
die Beauftragung der Anwaltskanzlei B festgelegt 
worden. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
in der Sitzung vom 13.05.2020 sind die entspre-
chenden Beschlüsse einstimmig gefasst worden. 
Dies ergeben die von der Mitarbeitervertretung 
nachträglich vorgelegten Unterlagen. Auch wenn 
eine Anwesenheitsliste oder ein Protokoll über  
die Sitzung vom 13.05.2020 nicht vorgelegt werden 
konnte, bestehen nach den Ausführungen der 
Verfahrensbevollmächtigten der Mitarbeiterver-
tretung im Anhörungstermin vom keine Zweifel 
daran, dass die restlichen drei verbliebenen Mitar-
beitervertretungsmitglieder an der Sitzung vom 
13.05.2020 teilgenommen haben. Dass die Ladung 
und die Beschlussfassung nachträglich erfolgt 
sind, ist unschädlich. Eine fehlende oder unrichtige 
Beschlussfassung durch die Mitarbeitervertretung 
kann nämlich geheilt werden (BAG 17.11.2020,  
7ABR 120/09, NZA-RR 2011, 415; ErfK/Koch, § 33 
BetrVG Rn. 2 m. w. N.).

Soweit die Dienststelle die ordnungsgemäße 
Beschlussfassung der Mitarbeitervertretung über 
die Einleitung des vorliegenden Verfahrens und 
die Beauftragung der Verfahrensbevollmächtigten 
weiter bestritten hat, ist dieses Bestreiten unsub-
stantiiert. Legt die Mitarbeitervertretung die Ein-
haltung der Voraussetzung für einen wirksamen 
Beschluss des Gremiums über die Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens im Einzelnen und unter 
Beifügung von Unterlagen dar, ist ein pauschales 
Bestreiten mit Nichtwissen durch den Arbeitgeber 
unbeachtlich. Der Arbeitgeber bzw. die Dienststelle 
hätte nach den Darlegungen der Mitarbeitervertre-
tung im vorliegenden Verfahren weiter vortragen 
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eigenes Recht zur Einleitung eines Verfahrens auf 
Bildung einer Einigungsstelle nach § 36a MVG-EKD 
zusteht oder ob in Fällen der vorliegenden Art ein 
Antragsrecht der Mitarbeitervertretung nach § 38 
Abs. 4 MVG-EKD ausgeschlossen ist und lediglich 
die Dienststelle befugt ist, die Einigungsstelle 
anzurufen, wohingegen die Mitarbeitervertre-
tung auf das Initiativrecht nach § 47 MVG-EKD zu 
verweisen ist, ist eine Frage der Begründetheit des 
vorliegenden Antrags.

3.
Auch der Einwand der doppelten Rechtshängig-

keit greift nicht durch. Zwar hat die Mitarbeiter-
vertretung im Verfahren 2 M 22/20 im Wege eines 
Widerantrages erneut die Bildung der Einigungs-
stelle beantragt. Mit Schriftsatz vom 23.04.2020 

– 2M 22/20 – hat die Mitarbeitervertretung aber 
schon ausdrücklich mitgeteilt, dass sich dieser 
Antrag nicht an die Schlichtungsstelle, sondern 
an die Dienststelle gerichtet hat. Auch die Dienst-
stelle hat diesen Antrag vom 14.04.2020 nicht als 
prozessualen Antrag angesehen. Dies ergibt sich 
aus dem eigenen Schriftsatz der Dienststelle vom 
28.04.2020.

4.
Die Dienststelle kann sich auch nicht darauf 

berufen, für den Antrag auf Einrichtung einer Eini-
gungsstelle sei das Verfahren gem. § 33 Abs. 3 MVG-
EKD nicht eingehalten, es fehle an ausreichenden 
vorherigen Verhandlungen, ein Rechtsschutzbe-
dürfnis sei nicht gegeben.

a)
Hinsichtlich des Dienstplanes für den Monat 

Juni 2020 hat die Mitarbeitervertretung – wie die 
Dienststelle selbst erklärt – den Zustimmungs-
anträgen der Dienststelle widersprochen und 
mindestens teilweise ihre Zustimmung zu den 
vorgelegten Dienstplänen verweigert. Die Zustim-
mungsverweigerung ist auch schriftlich begründet 
worden. Damit sind die Verhandlungen über die 
Dienstpläne für Juni 2020 gescheitert. Das ist das 
unter den Beteiligten übliche Verfahren, wie die 
Dienststelle selbst erklärt. Damit sind auch die 
Einigungsbemühungen im Sinne des § 33 Abs. 3 
MVG-EKD gescheitert. Dies bringt die Dienststelle 
selbst auch dadurch zum Ausdruck, dass sie am 
27.05.2020 erneut einen Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung hinsichtlich der vorläufi-
gen Durchführung der Dienstpläne gestellt hat –  
2 M 37/20. Auch das Schriftformerfordernis für das 
Scheitern der Einigungsbemühungen im Sinne des 
§ 33 Abs. 3 MVG-EKD liegt vor, die Zustimmungs-
verweigerung ist schriftlich erfolgt.

Die Dienststelle kann auch nicht einwenden, 
mit der Mitarbeitervertretung hätten hinsichtlich 
der monatlichen Dienstpläne keine Verhandlun-
gen über die Einsetzung einer Einigungsstelle 
stattgefunden. Der Dienststelle ist seit Monaten 
bekannt, dass die Mitarbeitervertretung die 
monatlichen Dienstpläne in einer Einigungsstelle 
mit der Dienststelle verhandeln will. Die Anträge 
der Mitarbeitervertretung an die Dienststelle vom 
07.01.2020 und vom 14.04.2020 sind eindeutig. 
Die Mitarbeitervertretung beabsichtigt insoweit, 
wegen der monatlichen Dienstplanstreitigkeiten 
eine Einigungsstelle unter dem Vorsitz des Herrn 
D einrichten zu lassen. Die Dienststelle hat diese 
Anträge immer abgelehnt, zuletzt als unzulässig 
und unbegründet im Schriftsatz vom 28.04.2020 

– 2M 22/20. Auch insoweit sind die Einigungsbemü-
hungen zwischen den Beteiligten gescheitert.

b)
Ausreichende vorherige Verhandlungen haben 

aber zwischen den Beteiligten nach dem Vorbrin-
gen der Mitarbeitervertretung nicht hinsichtlich 
des Regelungsgegenstandes ›Aufstellung von 
Grundsätzen für die Dienstplanung im Bereich 
Pflege‹ stattgefunden. Insoweit war der Antrag 
der Mitarbeitervertretung abzuweisen. Der 
Schlichtungskammer liegt insoweit lediglich die 
Antragserweiterung vom 04.05.2020 vor. Eine 
ausreichende Begründung für diese Antragser-
weiterung ist schon nicht vorhanden. Insoweit ist 
völlig unklar, worüber die Mitarbeitervertretung 
mit der Dienststelle verhandelt hat bzw. verhan-
deln will. Aus den bisherigen Verfahren vor der 
Schlichtungsstelle ist zwar bekannt, dass unter den 
Beteiligten streitig ist, ob eine Fünf-Tage-Woche 
eingeführt werde oder ob es bei der bisherigen 
5,5-Tage-Woche verbleiben soll. Das macht aber 
eine ausführliche Begründung für die Antragser-
weiterung vom 04.05.2020 nicht entbehrlich. Die 
Mitarbeitervertretung hat auch trotz der Rüge 
der Dienststelle im Schriftsatz vom 05.05.2020 
insoweit keine weiteren Erklärungen abgegeben. 
Die Schlichtungsstelle hat im Anschluss an den 
Anhörungstermin vom 07.05.2020 der Mitarbei-
tervertretung insoweit ausdrücklich nachgelassen, 
zur Zulässigkeit der Antragserweiterung vom 
04.05.2020 näher Stellung zu nehmen. Dennoch ist 
die Mitarbeitervertretung dieser Anregung nicht 
nachgekommen.

5.
Schließlich ist der Antrag der Mitarbeiterver-

tretung auch ausreichend bestimmt im Sinne 
des § 253 Abs. 2 ZPO. Die Dienststelle hat im 
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Anhörungstermin vom 04.06.2020 ausdrücklich zu 
Protokoll klargestellt, welche Mitarbeitenden in der 
Pflege sie von dem Antrag erfasst sehen will. Dies 
sind nicht nur die Pflegefach- wie Pflegehilfskräfte 
in den Wohnbereichen 1 und 2 und dem Nacht-
dienst, sondern auch die Mitarbeitenden im Sozial-
dienst und die Betreuungsassistenten. Auch wenn 
die Betreuungsassistenten nach den übereinstim-
menden Angaben der Beteiligten keine Aufgaben 
in der Grundpflege ausüben, sind sie doch im wei-
testen Sinne in der Pflege tätig. Auch in mehreren 
Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
hat die Mitarbeitervertretung den Einsatz der 
Betreuungsassistenten und der Mitarbeitenden im 
Sozialen Dienst gerügt.

III.
Entgegen der Rechtsauffassung der Dienststelle 

richtet sich das vorliegende Einigungsstellen-
besetzungsverfahren gem. § 62 MVG-EKD nach 
§ 100 ArbGG. Das vorliegende Verfahren betrifft 
die Einrichtung einer Einigungsstelle nach § 36a 
MVG-EKD. Nach § 35a Abs. 1 Satz 1 MVG-EKD ist 
auf Antrag der Mitarbeitervertretung oder der 
Dienststellenleitung für die Dienststelle eine 
Einigungsstelle zur Beilegung von Regelungsstrei-
tigkeiten zwischen der Mitarbeitervertretung und 
der Dienststellenleitung in organisatorischen und 
sozialen Angelegenheiten nach § 40 MVG-EKD zu 
bilden. Kommt eine einvernehmliche Bestellung 
des Vorsitzenden nicht zustande, entscheidet 
nach § 36a Abs. 3 Satz 3 MVG-EKD auf Antrag das 
Kirchengericht über die Bestellung.

Um einen derartigen Fall streiten die Beteiligten 
des vorliegenden Verfahrens. Zwischen ihnen ist 
eine Regelungsstreitigkeit in organisatorischen 
und sozialen Angelegenheiten nach § 40 d) MVG-
EKD vorhanden. Eine einvernehmliche Bestellung 
eines Einigungsstellenvorsitzenden ist bisher 
gescheitert. 

Richtig ist zwar, dass weder in § 36a MVG-
EKD noch in § 62 MVG-EKD eine entsprechende 
Verweisung auf § 100 ArbGG enthalten ist. Dies ist 
aber wegen der Fassung des § 62 Satz 1 MVG-EKD 
entbehrlich. Hiernach finden im Übrigen, soweit 
kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt 
ist, die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes 
über das Beschlussverfahren in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechende Anwendung.

§ 100 ArbGG gehört zu den Vorschriften über 
das Beschlussverfahren. Dies ergibt sich bereits aus 
der Überschrift zum vierten Unterabschnitt des 
Arbeitsgerichtsgesetzes. In § 36a Abs. 3 MVG-EKD 

ist kirchengerichtlich nichts anderes bestimmt. 
Dass § 62 Satz 1 MVG-EKD bei der Reform des § 36a 
MVG-EKD zum 01.01.2020 nicht geändert worden 
ist und auch keine ausdrückliche Verweisung auf 
§ 100 ArbGG erhalten hat, steht dem nicht entge-
gen. § 62 Satz 1 MVG-EKD enthält nämlich ohnehin 
eine Auffangverweisung auf die Vorschriften des 
Arbeitsgerichtsgesetzes hinsichtlich des Beschluss-
verfahrens. Bereits hieraus ist zu entnehmen, dass 
für die Einsetzung der Einigungsstelle nach § 36a 
MVG-EKD § 100 ArbGG entsprechend anzuwen-
den ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass § 100 
Abs. 1 Satz 1 ArbGG lediglich auf die Fälle des § 76 
Abs. 2 Satz 2 und 3 BetrVG verweist. Trotz dieser 
ausdrücklichen Bezugnahme auf § 76 BetrVG ist 
§ 100 ArbGG auch für das Einigungsstellenbeset-
zungsverfahren nach § 36a MVG-EKD anzuwen-
den. § 62 MVG-EKD ordnet nämlich ausdrücklich 
die ›entsprechende‹ Anwendung der Vorschriften 
des Arbeitsgerichtsgesetzes an und ermöglicht es 
damit, dass die betriebsverfassungsrechtlichen 
Vorgaben des Arbeitsgerichtsgesetzes in das 
Mitarbeitervertretungsrecht ›übersetzt‹ werden. 
Verlangt ist nach § 62 MVG-EKD keine wörtli-
che, sondern eine sinngemäße Anwendung der 
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes. Daraus 
erschließt sich unmittelbar, dass § 100 ArbGG auch 
für das Einsetzungsverfahren nach § 36a Abs. 3 
Satz 3 MVG-EKD gilt (Nause, ZMV 2019, 174, 175; 
vgl. auch: Fey/Rehren, MVG-EKD § 36a (gültig ab 
01.01.2020) Rn. 10).

IV.
Der Antrag der Mitarbeitervertretung ist 

hinsichtlich des Regelungsgegenstandes ›Festle-
gung der Arbeitszeiten der Mitarbeitenden in der 
Pflege im Monat Juni 2020‹ auch begründet. Die 
Einigungsstelle war hinsichtlich des genannten 
Regelungsgegenstandes nach § 36a Abs. 3 Satz 3 
MVG-EKD i. V. m. § 62 Satz 1 MVG-EKD, 100 ArbGG 
einzurichten.

1.
Gemäß § 100 Abs. 1 Satz ArbGG kann ein Antrag 

auf Bestellung eines Einigungsstellenvorsitzenden 
wegen fehlender Zuständigkeit der Einigungsstelle 
nur dann zurückgewiesen werden, wenn die Eini-
gungsstelle offensichtlich unzuständig ist. Offen-
sichtlich unzuständig ist die Einigungsstelle, wenn 
bei fachkundiger Beurteilung durch das Gericht 
sofort erkennbar ist, dass ein Mitbestimmungs-
recht der Mitarbeitervertretung in der fraglichen 
Angelegenheit unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt infrage kommt und sich die beizulegende 
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Streitigkeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
erkennbar nicht unter einem mitbestimmungs-
pflichtigen Tatbestand des Betriebsverfassungs-
gesetzes subsummieren lässt (vgl. statt aller: LAG 
Hamm 07.07.2003, 10 TaBV 92/03, NZA-RR 2003, 
637; LAG Köln 14.01.2004, 8 TaBV 72/03, AP BetrVG 
1972 § 106 Nr. 18; LAG Hamm 09.08.2004, 10 TaBV 
81/04, ArbGG 1979 § 98 Nr. 14 m. w. N.). Dieser 
eingeschränkte Prüfungsmaßstab korrespondiert 
damit, dass die Einigungsstelle die Vorfrage ihrer 
Zuständigkeit selbst prüft und sich gegebenenfalls 
für unzuständig erklären kann (BAG 30.01.1990,  
1 ABR 2/89, AP BetrVG 1972 § 87 Lohngestaltung  
Nr. 41). Das vorliegende Einigungsstellenbeset-
zungsverfahren bindet die zu bildende Einigungs-
stelle insoweit nicht.

2.
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze, die 

auch auf das Einigungsstellenbesetzungsverfahren 
im MVG-EKD anzuwenden sind, ist die von der 
Mitarbeitervertretung begehrte Einigungsstelle 
nicht offensichtlich unzuständig.

a)
Die offensichtliche Unzuständigkeit der 

Einigungsstelle ergibt sich nicht daraus, dass 
Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretung 
offensichtlich nicht in Betracht kommen. Die 
Dienststelle kann das Mitbestimmungsrecht der 
Mitarbeitervertretung bei der Festlegung der 
Arbeitszeiten der Mitarbeitenden in der Pflege im 
Monat Juni 2020 nicht in Abrede stellen. Hierbei 
handelt es sich ersichtlich um einen mitbestim-
mungspflichtigen Tatbestand nach § 40 d) 
MVG-EKD. 

Hiernach hat die Mitarbeitervertretung ein 
Mitbestimmungsrecht bei Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung 
der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 
sowie Festlegung der Grundsätze für die Aufstel-
lung von Dienstplänen. Auch wenn der einzelne 
Dienstplan, der die Arbeitszeiten der Mitarbeiten-
den in einer Einrichtung vorsieht, als solcher nicht 
mitbestimmungspflichtig ist und auch die Dauer 
der jeweiligen Arbeitszeit eines jeden Mitarbei-
tenden nicht der Mitbestimmung unterliegt, ist 
die Zuordnung eines jeden Mitarbeitenden zu 
einem monatlichen Dienstplan mitbestimmungs-
pflichtig. Insbesondere bei der Teilzeitarbeit hat 
die Mitarbeitervertretung sowohl hinsichtlich der 
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Tage 
als auch im Rahmen der Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit hinsichtlich der Schichtlänge und 
darüber, ob sie nach Bedarf oder zu festen Zeiten 

abgerufen wird, mitzubestimmen. Voraussetzung 
ist stets, dass sich eine Regelungsfrage stellt, die 
das kollektive Interesse der Arbeitnehmer berührt 
und dass damit ein kollektiver Tatbestand vorliegt 
(vgl. statt aller: BAG 18.02.2003, 9 AZR 164/02, NZA 
203, 1392, 1396; ErfK/Kania, § 87 BetrVG Rn. 28, 30 
m .w. N.). Dieses Mitbestimmungsrecht leugnet die 
Dienststelle im Ergebnis auch nicht.

b)
Die Einigungsstelle ist auch nicht deshalb offen-

sichtlich unzuständig, weil für den Regelungsge-
genstand eine Antragsbefugnis der Mitarbeiter-
vertretung nicht angenommen werden könnte. 
Jedenfalls kann nicht angenommen werden, dass 
offensichtlich allein die Dienststelle für den hier 
vorliegenden Regelungskomplex antragsbefugt 
wäre.

aa)
§ 36a Abs. 3 Satz 3 MVG-EKD sieht bereits 

nach seinem reinen Wortlaut nicht vor, dass 
die Antragsbefugnis allein auf die Dienststelle 
beschränkt wäre. Hiernach können sowohl die Mit-
arbeitervertretung wie auch die Dienststelle beim 
Kirchengericht beantragen, einen Vorsitzenden 
einer Einigungsstelle zu bestellen, wenn eine ein-
vernehmliche Bestellung nicht zustande kommt.

bb)
Auch der Umstand, dass die erkennende Schlich-

tungsstelle in den einstweiligen Verfügungsver-
fahren auf Duldung der vorläufigen Durchführung 
des jeweiligen Dienstplanes ihre Zuständigkeit 
angenommen hat, weil keine Einigungsstelle 
besteht, führt nicht zur offensichtlichen Unzu-
ständigkeit der Einigungsstelle im vorliegenden 
Verfahren. Ob eine alleinige Zuständigkeit der 
Kirchengerichte gem. § 38 Abs. 4 MVG-EKD besteht, 
wenn die Mitarbeitervertretung in Regelungs-
streitigkeiten gem. § 40 MVG-EKD ihr Mitbestim-
mungsrecht wahrgenommen hat, oder ob bei 
Auslegung der §§ 38 Abs. 4, 47 Abs. 3 Satz 1 MVG-
EKD diese teleologisch so zu reduzieren sind, dass 
es nicht darauf ankommt, ob die Einigungsstelle 
bereits besteht (vgl. Stelljes, Verfahrensrechtliche 
Aspekte der Anrufung der Einigungsstelle gem.  
§ 36a MVG-EKD, in: Arbeitsrecht und Kirche 2020, 
Seite 2 ff.), kann für das vorliegende Verfahren 
offenbleiben, weil die Mitarbeitervertretung gar 
kein Initiativrecht für sich in Anspruch genommen 
hat. Vielmehr hat die Dienststelle die Mitarbeiter-
vertretung bei einem mitbestimmungspflichtigen 
Tatbestand um Zustimmung gebeten, die von 
dieser zum Teil nicht erteilt, sondern verweigert 
worden ist. Jedenfalls ist der Streit darüber, ob § 38 
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Abs. 4 MVG-EKD ein Antragsrecht der Mitarbeiter-
vertretung auf Einrichtung einer Einigungsstelle 
ausschließt, höchstrichterlich nicht geklärt. Eine 
offensichtliche Unzuständigkeit der Einigungs-
stelle nach § 100 ArbGG kann jedoch nach  
ständiger Rechtsprechung der Arbeitsgerichte 
nicht angenommen werden, wenn es unterschied-
liche bedenkenswerte Rechtsauffassungen zur 
Reichweite von Beteiligungsrechten der Interes-
senvertretungen gibt und eine höchstrichterliche 
Entscheidung hierzu noch aussteht (LAG Baden-
Württemberg 16.10.1991, 12 TaBV 10/91, NZA 1992, 
186; LAG Köln 11.02.1992, 3 TaBV 54/91, NZA1992, 
1103; LAG Niedersachsen 11.11.1993, 1 TaBV 59/93, 
LAGE ArbGG 1979 § 98 Nr. 27; LAG Niedersachsen 
07.12.1998, 1 TaBV 74/98, LAGE ArbGG 1979 § 98 Nr. 
35; LAG Saarland 14.05.2003, 2 TaBV 7/03, NZA-RR 
2003, 639; LAG Hamburg 17.04.2007, TaBV 6/07,  
DB 2007, 1417 m. w. N.). Dies gilt auch für das Bestel-
lungsverfahren nach § 36a Abs. 3 S. 3 MVG-EKD. 
Hiernach wird die nicht offensichtlich unzustän-
dige Einigungsstelle ihre Zuständigkeit selbst 
überprüfen müssen.

3.
Zum Vorsitzenden der bei der Dienststelle 

einzurichtenden Einigungsstelle war der stellver-
tretende Direktor des Arbeitsgerichts Hannover D 
zu bestellen. Hiergegen sind von der Dienststelle 
keine triftigen Gründe vorgebracht worden. Auch 
insoweit ist der Antrag der Mitarbeitervertretung 
begründet. Demgegenüber konnte dem Hilfsan-
trag der Dienststelle nicht stattgegeben werden.

Ebenso wenig wie das BetrVG normiert auch 
das MVG keine besonderen Voraussetzungen für 
das Amt des Einigungsstellenvorsitzenden. Bei 
dem Einigungsstellenvorsitzenden muss es sich 
lediglich um eine Person handeln, die die Voraus-
setzungen des § 100 Abs. 1 Satz 4 ArbGG (Inkom-
patibilität) und des § 36a Abs. 3 Satz 1 MVG-EKD 
(Unparteilichkeit) erfüllt. Insoweit wird die bloße 
Ablehnung eines vorgeschlagenen Einigungsstel-
lenvorsitzenden durch eine der Beteiligten ohne 
Mitteilung nachvollziehbarer Gründe zu Recht für 
unzureichend gehalten (LAG Frankfurt 23.06.1998, 
12 TaBV 66/88, LAGE ArbGG 1979 § 98 Nr. 12; LAG 
Schleswig-Holstein 22.06.1989, 6 TaBV 23/89, LAGE 
ArbGG 1979 § 98 Nr. 17; LAG Nürnberg 02.07.2004, 
7 TABV 19/04, NZA-RR 2005, 100; LAG Berlin-Bran-
denburg 22.01.2010, 10 TaBV 2829/09, LAGE ArbGG 
1979 § 98 Nr. 56). 

Die Voraussetzungen der Inkompatibilität und 
der Unparteilichkeit sowie der notwendigen Sach- 
und Rechtskunde kann von der Dienststelle bei 

dem stellvertretenden Direktor des Arbeitsgerichts 
Hannover, Herrn D, nicht infrage gestellt werden. 
Bei dem bestellten Vorsitzenden handelt es sich 
um einen fachkundigen und fähigen Richter der 
Arbeitsgerichtsbarkeit, der unstreitig auch über 
Erfahrungen als Einigungsstellenvorsitzender 
verfügt. Allein der Umstand, dass Herr D im Inter-
net nicht als Einigungsstellenvorsitzender aus-
gewiesen ist, ist für den Nachweis der Sach- und 
Rechtskunde nicht von entscheidender Bedeutung. 
Woraus die Dienststelle entnimmt, Herr D sei  
nicht neutral und verfüge nicht über die notwen-
dige Fachkompetenz als Einigungsstellenvorsit-
zender, ist nicht nachvollziehbar dargetan. Immer-
hin ergibt sich aus dem eigenen Vorbringen der 
Dienststelle, dass Herr D seit mehr als 20 Jahren 
als Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit tätig ist. 
Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass  
er auch die notwendige Sach- und Fachkunde  
mit sich bringt, eine Einigungsstelle zu leiten. Im 
Übrigen ist der Schlichtungsstelle bekannt gewor-
den, dass Herr D für die Diakonie in Niedersachsen 
im Jahr 2020 mehrfach Arbeitsrechtsseminare 
abhält, die sich auch mit den zum 01.01.2020 neu 
eingeführten obligatorischen Einigungsstellen-
verfahren befassen.

Die Dienststelle kann gegen die Bestellung 
des stellvertretenden Direktors des Arbeits-
gerichts Hannover D zum Einigungsstellenvor-
sitzenden auch nicht eine etwaige fehlende 
Haftpflichtversicherung rügen. Das Bestehen 
einer derartigen Haftpflichtversicherung ist 
nicht Voraussetzung für die Bestellung zum 
Einigungsstellenvorsitzenden.

Auch der Umstand, dass die Mitarbeitervertre-
tung zu den Honorarvorstellungen des bestellten 
Vorsitzenden keinen Sachvortrag geleistet hat, 
führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Der 
vorherige Abschluss einer Honorarvereinbarung 
ist nicht Voraussetzung für die Bestellung zum 
Einigungsstellenvorsitzenden.

Schließlich kann die Dienststelle auch nicht mit 
dem Hinweis durchdringen, es liege keine Rechts-
verordnung zu § 36a Abs. 5 MVG-EKD vor. Das 
Fehlen einer derartigen Rechtsverordnung hindert 
die Einsetzung einer Einigungsstelle nicht. Dass 
die Dienststelle und der bestellte Einigungsstellen-
vorsitzende sich im Laufe des Einigungsstellenver-
fahrens über das Honorar einig werden, ist nicht 
ausgeschlossen.

Darüber hinaus liegt eine derartige Verordnung 
inzwischen vor. Am 01.06.2020 ist die ›Verord-
nung über die Entschädigung für die Mitglieder 
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beziehungsweise den darin enthaltenen Fest-
legungen von Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit. Die Mitarbeitervertretung verweigerte 
die Zustimmung und schlug einen Arbeitsrichter 
als Vorsitzenden der Einigungsstelle vor. Da die 
Dienststellenleitung diesem Vorschlag nicht ent-
sprach, beantragte die Mitarbeitervertretung beim 
Kirchengericht die Ersatzweise-Bestellung des 
Vorsitzenden. Das Kirchengericht gab dem Antrag 
statt, weil die Mitarbeitervertretung das Tätigwer-
den der Einigungsstelle auch dann verlangen kann, 
wenn es um eine Initiative des Arbeitgebers geht.

2. Frage: Welche Verfahrensvorschriften sind 
anzuwenden?

Für das Einigungsstellenverfahren finden die 
Regelungen des § 100 ArbGG Anwendung. Das 
bedeutet eine erhebliche Beschleunigung des 
Verfahrens: Der Vorsitzende entscheidet allein.  
Die Einlassungs- und Ladungsfristen werden auf 
48 Stunden verkürzt. Der Beschluss über die 
Besetzung soll binnen zwei Wochen nach Eingang 
des Antrags zugestellt werden.

3. Frage: (Wann) kann eine seite die Bestellung 
einer Person als Vorsitzende/n ablehnen?

Ein(e) VorsitzendeR muss keine besonderen 
Voraussetzungen erfüllen. Er/Sie muss neutral sein 
und darf nicht wegen eigener Betroffenheit aus-
geschlossen sein (Inkompatibilität). Will eine Seite 
die Bestellung eines/einer Vorsitzenden ablehnen, 
muss sie dafür triftige Gründe anführen.

Bernhard Baumann-Czichon
rechtsanwalt und Fachanwalt 
für arbeitsrecht, Bremen

von Einigungsstellen nach dem Mitarbeiter-
vertretungsgesetz der EKD‹ vom 29.04.2020 in 
Kraft getreten. Diese Verordnung enthält in ihrer 
Begründung zu 1. im Übrigen den ausdrücklichen 
Hinweis, dass  
›... mit Inkrafttreten des ersten Änderungsgesetzes 
zum MVG-EKD 2013 vom 01.01.2019 die Errichtung 
von Einigungsstellen obligatorisch geregelt ...‹ ist. 
›Das heißt, wenn in einer inhaltlichen Auseinan-
dersetzung über Mitbestimmungsangelegenheiten 
des § 40 MVG-EKD die Mitarbeitervertretung oder 
die Dienststellenleitung die Einsetzung einer Eini-
gungsstelle verlangt, ist diese zwingend zu bilden‹. 
Diesem Hinweis in der Begründung zur Verord-
nung zum 29.04.2020, der der Rechtsauffassung 
der Dienststelle diametral entgegensteht, ist nichts 
hinzuzufügen.

4.
Hinsichtlich der Anzahl der Beisitzer in der 

einzurichtenden Einigungsstelle sind Aus-
führungen der Schlichtungsstelle entbehrlich. 
Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass 
die Einigungsstelle mit zwei Beisitzern je Seite 
tagen soll. Darauf hat die Mitarbeitervertretung 
bereits in ihrem Antrag vom 14.04.2020 aus-
drücklich hingewiesen. Dem ist die Dienststelle 
nicht entgegengetreten. Die Besetzung mit zwei 
Beisitzern je Seite ist die Regelbesetzung in einem 
Einigungsstellenbesetzungsverfahren.

Gegen diesen Beschluss können sowohl die 
Mitarbeitervertretung als auch die Dienststellen-
leitung das Rechtsmittel der Beschwerde beim 
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland einlegen. 

Praxishinweis
Zum 1. Januar 2020 sind die neuen Regelun-

gen über die Einigungsstelle in Kraft getreten. 
Der Gesetzgeber hat keine überzeugende Lösung 
geboten. Die Regelung wirft vielmehr zahlreiche 
erst durch die Rechtsprechung zu beantwortende 
Fragen auf. Mit der vorliegenden Entscheidung hat 
das Kirchengericht mit umfassender Begründung 
und bemerkenswert vielen Rechtsprechungshin-
weisen eine Reihe von Fragen beantwortet. Dem 
Gericht gebührt Dank und Anerkennung für diese 
vertiefte Befassung. 

1. Frage: kann die Mitarbeitervertretung die 
Besetzung der Einigungsstelle verlangen, wenn  
diese über eine vom arbeitgeber beabsichtigte  
Maßnahme entscheiden soll?

Der Arbeitgeber beantragte bei der Mitarbei-
tervertretung die Zustimmung zu Dienstplänen 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.nbh.de

Nell-Breuning-Haus
Wiesenstr. 17|52134 Herzogenrath
0 24 06 95 58-20|seminar@nbh.de

Der Wirtschaftausschuss 
nach § 27 b MAVO 
vom 17.08. 9 Uhr bis 18.08. 16 Uhr 
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Eingruppierung: Inhalt der 
Zustimmungsverweigerung

L e i t s a t z

Die Begründung der Mitarbeitervertretung für die 
Verweigerung der Zustimmung zu einer Eingruppie-
rung muss erkennen lassen, auf welche konkreten 
Umstände und Tatsachen die Mitarbeitervertretung 
einen bestimmten Ablehnungsgrund stützen will.
Der Begriff ›Altenpflegehelferin‹ hat einen berufs-
kundlich festgelegten Inhalt. Dieser Begriffsinhalt ist 
der Bezeichnung ›Pflegehelferin‹ nicht zugewiesen. 
Die Kennzeichnung einer Tätigkeit als ›Pflegehelferin‹ 
beinhaltet deshalb nicht die Aussage, dass die Tätigkeit 
einer ›Altenpflegehelferin‹ im Sinne des berufskundli-
chen Begriffsverständnisses verrichtet wird.
 
Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz der  
Ev. Kirche von Westfalen, Beschluss vom 02.06.2020, 2 M 47/19

Sachverhalt:
Die Parteien haben über die von der Mitarbei-

tervertretung verweigerte Eingruppierung bei vier 
Einstellungen gestritten.

In allen vier Fällen handelte es sich um die 
befristete Einstellung von Mitarbeiterinnen als 
›Pflegehelferin‹. Die Mitarbeitervertretung stimmte 
der Einstellung jeweils zu und verweigerte die 
Zustimmung zur beabsichtigten Eingruppierung. 
Es handelt sich um die nachstehenden Einstellun-
gen und Eingruppierungen:

B, geb. 1982
Mitbestimmungsantrag gemäß § 42 a und c) 

MVG-EKD vom 22.07.2019:
Einstellung vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2020 

›als Pflegehelferin‹ gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG – 
›Eingruppierung: EG 3, Punkt A, Nr. 1a, Basisstufe‹ 
schriftliche Stellungnahme der Mitarbeitervertre-
tung vom 23.07.2019;

Zustimmung zur Einstellung,
keine Zustimmung zur Eingruppierung – 
schriftliche Begründung:
›nicht aber der Eingruppierung! EG 4 AVR DD‹

D, geb. 2001
Mitbestimmungsantrag gemäß § 42 a und c) 

MVG-EKD vom 22.07.2019:
Einstellung vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2020 

›als Pflegehelferin‹ gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG – 
›Eingruppierung: EG 3, Punkt A, Nr. 1a, Basisstufe‹ 

schriftliche Stellungnahme der Mitarbeiterver-
tretung vom 23.07.2019:

Zustimmung zur Einstellung,
keine Zustimmung zur Eingruppierung – 
schriftliche Begründung:
›nicht aber der Eingruppierung! EG 4 AVR DD‹

S, geb. 1970
Mitbestimmungsantrag gemäß § 42 a und  

c) MVG-EKD vom 19.08.2019:
Einstellung vom 01.09.2019 bis zum 31.08.2020 

›als Pflegehelferin‹ gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG – 
›Eingruppierung: EG 3, Punkt A, Nr. 1a, Basisstufe 1 
schriftliche Stellungnahme der Mitarbeitervertre-
tung vom 20.08.2019:

Zustimmung zur Einstellung,
keine Zustimmung zur Eingruppierung – 
schriftliche Begründung:
›nicht aber der Eingruppierung!‹

M, geb. 1986
Mitbestimmungsantrag gemäß § 42 a und c) 

MVG-EKD vom 07.05.2020:
Einstellung vom 15.05.2020 bis zum 31.05.2021 

›als Pflegehelferin‹ 1 gemäß § 14 Abs.
TzBfG – ›Eingruppierung: EG 3, Punkt A, Nr. 1a, 

Basisstufe‹ schriftliche Stellungnahme der Mit-
arbeitervertretung vom 14.05.2020:

Zustimmung zur Einstellung,
keine Zustimmung zur Eingruppierung –
schriftliche Begründung:
›... Die Eingruppierung nach EG 3 AVR-DD,lehnen 

wir ab. Die Mitarbeiterin ist richtigerweise in  
die EG 4 AVR einzugruppieren, weil sie das Richt-
beispiel ›Altenpflegehelferin‹ erfüllt (vgl. BAG 28. 
Januar 2009 – 4 ABR 92/07 – Rn. 27). Der einzu-
gruppierenden Mitarbeiterin wird eine Tätigkeit 
einer Pflegehelferin übertragen. Für diese Tätigkeit 
liegen die Eingruppierungsmerkmale der EG 3 AVR 
nicht vor ...‹

In einem weiteren zunächst streitgegenständ-
lichen Fall der Einstellung und Eingruppierung der 
Mitarbeiterin A vom 01.04.2020 bis zum 31.12.2020 
hat die Dienststellenleitung ihren Antrag nicht 
aufrechterhalten, nachdem sie diese Mitarbeiterin 
im weiteren Verlauf in die EG 4 AVR-DD höhergrup-
piert hat (entsprechender Antrag an Mitarbeiter-
vertretung vom 19.05.2020).

Die Arbeitgeberin meint, es liege jeweils kein 
Grund für die Verweigerung der Zustimmung zur 
Eingruppierung vor. Die schriftliche Begründung 
müsse bei einer Verweigerung der Zustimmung zur 
Eingruppierung nach § 38 Abs. 3 Satz 5 MVG-EKD 
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so gefasst sein, dass die Arbeitgeberin erken-
nen könne, worauf es der Mitarbeitervertretung 
ankomme. Darüber hinaus sei es auch so, dass die 
vier Mitarbeiterinnen die Anforderungen der  
EG 4 AVR-DD nicht erfüllten. Die Mitarbeiterinnen 
erfüllten nicht das Richtbeispiel der EG 4 AVR-DD. 
Sie besäßen gerade keine einschlägige Berufs-
ausbildung und auch keine entsprechende (Vor-)
Erfahrung in der Pflege. 

Die Mitarbeitervertretung ist der Auffassung, 
sie habe die Zustimmung zu Recht verweigert. Der 
Hinweis auf die EG 4 AVR bei der Verweigerung  
der Zustimmung zur Eingruppierung sei hier 
ausreichend, denn die Mitarbeiterinnen seien rich-
tigerweise in die EG 4 AVR eingruppiert, da sie das 
Richtbeispiel ›Altenpflegehelferin‹ erfüllten. Nach 
der ständigen Rechtsprechung des BAG seien die 
Erfordernisse eines tariflichen Tätigkeitsmerkmals 
regelmäßig dann erfüllt, wenn eine einem Richt-
beispiel der Vergütungsgruppe entsprechende 
Tätigkeit verrichtet werde (BAG 28.01.2009 –  
4 ABR 92/07; BAG 20.06.2012 – 4 AZR 438/10). Das 
sei hier der Fall. Den Mitarbeiterinnen sei jeweils 
die Tätigkeit einer Pflegehelferin übertragen 
worden. Sie seien ausweislich des Zustimmungs-
antrags als Pflegehelferin eingestellt. Mithin  
erfüllten sie das Richtbeispiel der Altenpflegehel-
ferin. Die Mitarbeitervertretung hat die Entschei-
dung des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche 
in Deutschland – Kammern für mitarbeiterver-
tretungsrechtliche Streitigkeiten – vom 07.07.2011 

– I-2708/T6-11 – zur Akte gereicht.

Aus den Gründen:
Der Antrag der Dienststellenleitung hat Erfolg. 

Die Verweigerungen der Zustimmung durch die 
Mitarbeitervertretung zu den jeweils beabsichtig-
ten Eingruppierungen der vier Mitarbeiterinnen 
sind unbegründet.

1. Der Schlichtungsantrag ist zulässig. Die Betei-
ligten streiten im Bereich der eingeschränkten 
Mitbestimmung gemäß § 42 c MVG-EKD über die 
zutreffende Eingruppierung einer Mitarbeiterin. 
Damit ist gemäß § 60 Abs. 1 MVG-EKD die Zustän-
digkeit des Kirchengerichts in Westfalen-Lippe,  
der Schlichtungsstelle, begründet. Der Antrag  
entspricht § 60 Abs. 5 MVG.

2. Die Anrufungsfrist des § 38 Abs. 4 MVG-EKD 
von zwei Wochen ist gewahrt. Die schriftlichen 
Verweigerungen der Zustimmung erfolgten unter 
dem 23.07.2019 (B, D), unter dem 20.08.2019 (S) und 
unter dem 14.05.2020 (M). Die entsprechenden 

Anträge der Dienststellenleitung sind am 
02.08.2019 (2), 04.09.2019 und am 26.05.2020 bei 
der Schlichtungsstelle anhängig gemacht worden. 
Es kommt deshalb nicht entscheidungserheblich 
darauf an, dass die zweiwöchige Frist zur Anrufung 
des Kirchengerichts (§ 38 Abs. 4 MVG-EKD) nach 
der Entscheidung des KGH.EKD vom 08.08.2005 
nicht für Fälle der Mitbestimmung bei der Eingrup-
pierung gilt (KGH.EKD 08.08.2005 – 0124/L22-05 
ZMV 2006,199; Baumann-Czichon, MVG-EKD,  
4. Aufl. 2013, § 38 MVG-EKD Rn. 30d).

3. Der Schlichtungsantrag ist auch begründet. 
Die Mitarbeitervertretung hat die Zustimmung zur 
Eingruppierung der vier Mitarbeiterinnen nicht 
in beachtlicher Weise verweigert. Hinsichtlich der 
Mitarbeiterinnen B, D und S genügt die schriftli-
che Begründung der Zustimmungsverweigerung 
nicht den kirchengesetzlichen Anforderungen. Bei 
der Zustimmungsverweigerung gegenüber der 
Eingruppierung der Mitarbeiterin M greift der in 
zureichender Weise schriftlich geltend gemachte 
Grund für die Zustimmungsverweigerung in der 
Sache nicht durch. Die beabsichtigte Eingruppie-
rung der Mitarbeiterin verstößt nicht aus den  
von der Mitarbeitervertretung geltend gemachten 
Gründen gegen die Eingruppierungsregeln der 
AVR-DD und damit nicht gegen eine Rechtsvor-
schrift i. S. d. § 41 Abs. 1 MVG-EKD.

a) Das Verfahren der (eingeschränkten) Mitbe-
stimmung zur Eingruppierung richtet sich nach 
den §§ 38, 41 Abs. 5, 42 c MVG-EKD. Nach § 38 Abs. 2 
MVG-EKD unterrichtet die Dienststellenleitung  
die Mitarbeitervertretung über die beabsichtigte 
Maßnahme und beantragt die Zustimmung. Die 
Maßnahme gilt gemäß § 38 Abs. 3 Satz 1 MVG-EKD 
als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht 
innerhalb von zwei Wochen schriftlich die Zustim-
mung verweigert oder eine mündliche Erörterung 
beantragt. Im Falle der Zustimmungsverweigerung 
hat die Mitarbeitervertretung diese gegenüber  
der Dienststellenleitung schriftlich zu begründen,  
§ 38 Abs. 3 Satz 5 MVG-EKD. Für die Zustimmungs-
verweigerung der Mitarbeitervertretung stellt § 38 
Abs. 3 MVG-EKD Voraussetzungen auf. Die Zustim-
mungsverweigerung muss gemäß § 26 MVG-EKD 
von der Mitarbeitervertretung beschlossen und 
innerhalb der Erklärungsfrist (Rügefrist) schriftlich 
erklärt sowie schriftlich begründet werden und der 
Dienststellenleitung zugehen. An den Inhalt der 
schriftlichen Begründung der Zustimmungsver-
weigerung sind keine allzu hohen Anforderungen 
zu stellen. Die Zustimmungsverweigerung muss 
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jedoch nach der Rechtsprechung des Kirchenge-
richtshofs erkennen lassen, was die Mitarbeiter-
vertretung bewegt hat, die Zustimmung zu 
verweigern (KGH.EKD 11.01.2010, II-0124/P32-08 

– unter II. 3. b) aa) bbb) (1) m. w. N). Ein bloßes 
Stichwort oder eine nur formelhafte Wiedergabe 
der im Gesetz genannten Verweigerungsgründe 
oder ein bloßer Verweis darauf, dass eine Erörte-
rung stattgefunden habe, ohne schriftliche 
Darstellung, was die Mitarbeitervertretung darin 
zur Begründung ihrer Haltung mitgeteilt hat, 
genügen nicht. Vielmehr muss die Begründung 
erkennen lassen, auf welche konkreten Umstände 
und Tatsachen die Mitarbeitervertretung einen 
bestimmten Ablehnungsgrund stützen will (KGH.
EKD a. a. O; KGH.EKD 07.04.2008, II-0124/N80-07 

– ZMV 2008, 259). Gründe, die in der schriftlichen 
Zustimmungsverweigerung nicht genannt sind, 
können in einer sich eventuell anschließenden 
kirchengerichtlichen Auseinandersetzung darüber, 
ob die Zustimmung zu ersetzen ist oder ob der 
Mitarbeitervertretung ein Zustimmungsverweige-
rungsgrund zur Seite gestanden hat, nicht mehr 
nachgeschoben werden (KGH.EKD 11.01.2010 a. a. O.; 
KGH.EKD 07.04.2008 a. a. O.) Dies gilt sowohl für 
die Fälle der uneingeschränkten Mitbestimmung 
(§§ 38, 40 MVG-EKD) als auch für die Fälle der 
eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 41 – 43 
MVG-EKD), denn insoweit gilt § 38 MVG-EKD 
entsprechend (§ 41 Abs. 3 MVG-EKD) (KGH.EKD 
11.01.2010 a. a. O.). Diese Anforderungen an die 
Begründung der Zustimmungsverweigerung stellt 
das Gesetz nicht zuletzt deswegen auf, weil die 
Mitarbeitervertretung sich eine abschließende 
Meinung bilden soll, weshalb sie – hierüber muss 
sie zuvor gem. § 26 MVG-EKD beschlossen haben 

– die Zustimmung verweigert und weil die Dienst-
stellenleitung in die Lage versetzt werden soll, 
anhand der schriftlichen Begründung der Zustim-
mungsverweigerung zu prüfen, ob sie von ihrem 
Vorhaben ablässt oder ob sie, um die Durchführ-
barkeit der Maßnahme zu erreichen, das Kirchen-
gericht gemäß § 38 Abs. 4 MVG-EKD anruft (KGH.
EKD 11.01.2010 a. a. O.). Die Rechtslage nach dem 
MVG-EKD entspricht damit den Regelungen des 
staatlichen Personalvertretungs- und Betriebsver-
fassungsrechts. In gleicher Weise und aus den-
selben Überlegungen darf auch in personalver-
tretungsrechtlichen und betriebsverfassungs- 
rechtlichen Mitbestimmungsverfahren kein 
Zustimmungsverweigerungsgrund nachgescho-
ben werden (KGH.EKD 11.01.2010 a. a. O. unter 
Hinweis auf BVerwG 31.07.1992 – 6 P 20/90 ZTR 

1993, 84 und BAG 11.06,2002 – 1 ÄBR 43/01 –  
AP BetrVG 1972 §99 Nr. 118).

b) Hieran gemessen hat die Mitarbeitervertre-
tung ihre Zustimmung zu den Eingruppierungen in 
ihren schriftlichen Ausführungen vom 23.07.2019 
(2), vom 20.08.2019 und vom 14.05.2020 nicht in 
rechtlich beachtlicher Weise verweigert.

aa) Die Verweigerungen vom 23.07.2019 (2) und 
vom 20.08.2019 sind lediglich pauschal und schlag-
wortartig begründet (›nicht aber der Eingruppie-
rung! EG 4 AVR DD‹ (2) / ›nicht aber der Eingrup-
pierung! (1). Die schriftlichen Begründungen lassen 

– anders als die Begründung vom 14.05.2020 – nicht 
erkennen, aufgrund welcher konkreten Umstände 
die Mitarbeitervertretung eine andere als die beab-
sichtigte Eingruppierung in die EG 3 AVR-DD für 
zutreffend hält. Die Zustimmungsverweigerung ist 
deshalb nach den unter a) ausgeführten Grund- 
sätzen unbeachtlich.

bb) Die Zustimmungsverweigerung vom 
14.05.2020 genügt hingegen den inhaltlichen 
Anforderungen an eine zureichende Begrün-
dung der Verweigerung gemäß § 38 Abs. 3 Satz 5 
MVG-EKD.

cc) Allerdings greift der mit der schriftlichen 
Begründung vom 14.05.2020 geltend gemachte 
Grund nicht durch. Zutreffend weist die Mitarbei-
tervertretung auf die Rechtsprechung hin, dass die 
Voraussetzung einer Eingruppierungsvorschrift 
erfüllt ist, wenn die Eingruppierungsregelung 
neben einem Obersatz mit allgemein formulierten 
Anforderungen auch Richtbeispiele vorsieht und 
die Tätigkeit der einzugruppierenden Mitarbeite-
rin das Rechtbeispiel erfüllt (Kirchengericht der 
Evangelischen Kirche in Deutschland – Kammern 
für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 

– vom 07.07.2011 – 1-2708/76-11 – unter Hinweis auf 
KGH.EKD 22.06.2009 – I-0124/P89-08 – ZMV 2009, 
260; BAG 25.09.1991 NZA 1992, 273; BAG 08.03.2006 
NZA 2007,159; Kittner/Zwanziger-Schoof/Stumpf, 
Arbeitsrecht, 7. Aufl. 2013, § 31 Rn. 9 = S. 725). 
Auch enthält die von der Mitarbeitervertretung 
benannte Eingruppierungsregelung der Anlage 1 
zu den AVR DD ein Richtbeispiel:

Entgeltgruppe 4
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkei-

ten, die Fertigkeiten und Kenntnisse voraussetzen.
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit Tätigkeiten unter
> fachlicher Anleitung (Anm. 4) in den 

Tätigkeitsbereichen
> Pflege/Betreuung/Erziehung/Integration

...
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...
Richtbeispiele:
Altenpflegehelferin, Krankenpflegehelferin, 

Heilerziehungspflegerin,
Mitarbeiterin in der Hausmeisterei ...
...
Allerdings erfüllt die von der Dienststellenlei-

tung gewählte Tätigkeitsangabe ›Pflegehelferin‹ 
entgegen der Argumentation der Mitarbeiterver-
tretung nicht das Richtbeispiel ›Altenpflegehel-
ferin‹. Der Begriff ›Altenpflegehelferin‹ hat einen 
berufskundlich festgelegten Inhalt. Der ›Steckbrief 
der Bundesagentur für Arbeit‹ weist zum Beruf 
›Altenpflegehelfer/in‹ aus: ›Ausbildungsberuf, 
Schulische Ausbildung an Berufsfachschulen 
(landesrechtlich geregelt), Ausbildungsdauer 1–3 
Jahre (Vollzeit/Teilzeit), Lernorte: Berufsfachschule 
und Praktikumsbetrieb‹ (BERUFENET/arbeitsagen-
tur.de, letzter Abruf 29.05.2020). Dieser Begriffs-
inhalt ist der Bezeichnung ›Pflegehelferin‹ nicht 
zugewiesen. Die Kennzeichnung einer Tätigkeit 
als ›Pflegehelferin‹ beinhaltet deshalb nicht die 
Aussage, dass die Tätigkeit einer ›Altenpflegehel-
ferin‹ im Sinne des oben dargestellten berufskund-
lichen Begriffsverständnisses verrichtet wird. Die 
Bezeichnung der Tätigkeit mit ›Pflegehelferin‹ 
trägt nicht die rechtliche Schlussfolgerung, dass 
das Richtbeispiel ›Altenpflegehelferin‹ der EG 4 
AVR DD erfüllt ist. Mit der – hier allein beachtli-
chen (s. o.) – schriftlichen Begründung der Zustim-
mungsverweigerung zur Eingruppierung der 
Mitarbeiterin M ist ein Verstoß gegen eine Rechts-
vorschrift oder eine andere bindende Bestimmung 
im Sinne des § 41 Abs. 1a MVG-EKD nicht aufge-
zeigt. Da auch ein Verweigerungsgrund gemäß § 41 
Abs. 1 b) oder c) MVG-EKD nicht schriftlich begrün-
det ist, fehlt es an einem rechtlich beachtlichen 
Zustimmungsverweigerungsgrund.

c) Als Rechtsfolge ergibt sich für die vier streit-
gegenständlichen Zustimmungsverweigerungen 
zur Eingruppierung: Die Zustimmung der Mitar-
beitervertretung gilt als ersetzt, § 60 Abs. 5 Satz 2 
MVG-EKD. Dem Antrag der Dienststellenleitung 
war deshalb zu entsprechen.

 
Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss findet für die Mitarbei-
tervertretung das Rechtsmittel der Beschwerde 
statt.

Praxishinweis
Eingruppierungsverfahren sind wohl die nach 

den Verfahren rund um das Thema Arbeitszeit 
und Dienstplangestaltung am häufigsten in der 
Praxis anzutreffenden Verfahren. Im vorliegen-
den Verfahren hat die Schlichtungsstelle deutlich 
gemacht, welche Anforderungen an die Zustim-
mungsverweigerung und damit auch an die 
Mitarbeitervertretung zu stellen sind. Die Mitar-
beitervertretung hatte der beantragten Zustim-
mung einer Pflegehelferin in die EG 3 AVR DD die 
Zustimmung verweigert, indem sie geschrieben 
hat: Der Einstellung wird zugestimmt, nicht aber 
der Eingruppierung, EG 4 AVR DD. 

Die Schlichtungsstelle hat entschieden, dass 
diese Zustimmungsverweigerung nicht den Anfor-
derungen des § 38 Abs. 3 MVG-EKD entspricht und 
sie daher unbeachtlich ist mit dem Ergebnis, dass 
die Zustimmung als erteilt gilt. Sie hat in ihrem 
Beschluss nochmals die bereits vom Kirchenge-
richtshof aufgestellten Anforderungen bestätigt. 

Die Zustimmung sei zunächst schriftlich zu for-
mulieren. An den Inhalt der schriftlichen Zustim-
mungsverweigerung seien keine allzu hohen 
Anforderungen zu stellen. Die Zustimmungsver-
weigerung müsse jedoch nach der Rechtsprechung 
des Kirchengerichtshofs erkennen lassen, was die 
Mitarbeitervertretung bewege, die Zustimmung 
zu verweigern. Eine nur formelhafte Wiedergabe 
der im Gesetz genannten Verweigerungsgründe 
genüge dafür ebenso wenig wie der Hinweis, dass 
eine Erörterung stattgefunden habe ohne schrift-
liche Darstellung, was die Mitarbeitervertretung 
darin zur Begründung ihrer Haltung mitgeteilt 
habe. Die schriftliche Begründung müsse erken-
nen lassen, auf welche konkreten Umstände und 
Tatsachen die Mitarbeitervertretung ihre Verwei-
gerung stützen wolle. Im sich anschließenden Kir-
chengerichtsverfahren könnten keinerlei Gründe, 
warum die Mitarbeitervertretung die Zustimmung 
verweigert, nachgeschoben werden. 

Hintergrund für diese Anforderungen sei der 
gesetzgeberische Wille, dass die Mitarbeitervertre-
tung sich eine abschließende Meinung bilden solle, 
welche dann die Dienststellenleitung in die Lage 
versetze zu entscheiden, ob sie von der Maßnahme 
Abstand nehmen will oder aber sich die Zustim-
mung kirchengerichtlich ersetzen lassen möchte. 
Die Rechtslage entspräche damit den Regelungen 
des staatlichen Personalvertretungs- und Betriebs-
verfassungsrechts. Auch in diesen Verfahren 
dürften keine Zustimmungsverweigerungsgründe 
nachgeschoben werden.
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Gemessen an diesen Voraussetzungen seien die 
streitgegenständlichen Zustimmungsverweige-
rungen unbeachtlich, da sie lediglich schlagwort-
artig auf die EG 4 AVR DD verwiesen und nicht 
erkennen ließen, aufgrund welcher Tatsachen die 
Mitarbeitervertretung die Eingruppierung in die 
EG 3 für falsch halte.

Für Mitarbeitervertretungen bedeutet das in 
der Praxis, dass sie, wenn sie eine vom Arbeitgeber 
beantragte Zustimmung zu einer Eingruppierung 
für falsch halten, ganz genau begründen müssen, 
warum sie diese Eingruppierung für falsch halten. 
Hierzu gehört es dann auch, sämtliche Tätigkeiten 
zu benennen, die nach Auffassung der Mitarbei-
tervertretung eine Eingruppierung in zum Beispiel 
die nächsthöhere Entgeltgruppe rechtfertigen. 
Durch diese Entscheidung ist jetzt noch mal bestä-
tigt worden, dass ein Nachschieben von Gründen, 
die die Zustimmungsverweigerung tragen könn-
ten, nicht möglich ist. Die von der Mitarbeiter-
vertretung zu schreibende Zustimmungsverwei-
gerung muss also so umfangreich und vor allem 
abschließend sein, dass es dem/der vorsitzenden 
RichterIn im anschließenden Zustimmungserset-
zungsverfahren möglich ist, zu überprüfen, welche 
Eingruppierung tatsächlich richtig ist. 

Die Eingruppierungsmerkmale der kirchli-
chen Regelungen sind schwierig. Es ist für Nicht-
Juristen schwer einzuschätzen, ob alle Zustim-
mungsverweigerungsgründe vorgetragen sind. 
Es empfiehlt sich daher regelmäßig, anwaltliche 
Hilfe bereits bei der Zustimmungsverweigerung in 
Anspruch zu nehmen.

Die in der Entscheidung enthaltene Differenzie-
rung zwischen Pflegehelfer und Altenpflegehelfer 
zieht das Kirchengericht heran, um zu begründen, 
dass eine Eingruppierung der Pflegehelfer in die 
EG 3 AVR DD richtig sein dürfte. Diese Auffassung 
ist vor allem deswegen riskant, weil es Arbeitge-
bern die Möglichkeit gibt, durch Umbenennung 
der Richtbeispiele niedrigere Eingruppierungen zu 
rechtfertigen. Die Frage der Eingruppierung einer 
Pflegehelferin ist vom Arbeitsgericht Hannover 
bereits 2019 dahingehend entschieden worden, 
dass sie in die EG 4 AVR DD einzugruppieren ist, 
weil sie das Richtbeispiel ›Altenpflegehelferin‹ 
erfüllt. Diese Entscheidung ist rechtskräftig (ArbG 
Hannover, Urteil vom 29.3.2019, AZ.: 13 CA 380/18 E).

Mira gathmann
rechtsanwältin und Fachanwältin 
für arbeitsrecht, Bremen
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Niedersachsen-Bremen
Annette Klausing
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Seminare
August bis Oktober 2020

10.08.–11.08.2020
17.08.–19.08.2020

17.08.–19.08.2020
24.08.–25.08.2020
24.08.–25.08.2020
24.08.–26.08.2020
24.08.–27.08.2020

24.08.–25.08.2020
24.08.–25.08.2020
26.08.–27.08.2020
31.08.–01.09.2020
31.08.–04.09.2020

31.08.–04.09.2020

31.08.–04.09.2020
01.09.–03.09.2020
01.09.–04.09.2020

01.09.–04.09.2020

02.09.–04.09.2020
07.09.–08.09.2020
07.09.–09.09.2020

07.09.–09.09.2020
07.09.–09.09.2020

07.09.–09.09.2020
08.09.–02.10.2020

08.09.–02.10.2020
08.09.–02.10.2020
14.09.–16.09.2020
14.09.–18.09.2020

14.09.–18.09.2020
14.09.–18.09.2020
14.09.–16.09.2020
14.09.–16.09.2020
21.09.–23.09.2020

21.09.–25.09.2020
22.09.20

Einigungsstelle
Digitalisierung in der sozialen Arbeit

Grundlagen der Mitarbeitervertretung (MAV 1)
Kündigungsschutz
Drittbezogener Personaleinsatz
Gesundheitsmanagement
MAVO-Grundkurs: Rechtsgrundlagen für 
Mitarbeitervertreter/innen
MAV-Praxis zum Schriftverkehr
Kündigungsschutz
Datenschutz und Mitarbeiterüberwachung
Age Management – Wissenswertes für die MAV
MVG 2: Rechte nutzen – Arbeitsbedingungen aktiv 
gestalten!
Betriebliche Stressprävention – Integration der psychi-
schen Belastungen in den betrieblichen Gesundheitsschutz
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? – Wirtschaft spezial
Norddeutsche Arbeitsrechtstage
MVG II - Mitbestimmung §§ 40, 42

MAVO-Grundkurs: Rechtsgrundlagen für 
Mitarbeitervertreter/innen
Arbeitsrechtsgrundkurs – AVR
Mitbestimmungsrechte – Schwerpunkte
Kommunikation in die Zukunft: Die MAV als Partner bei 
der Gestaltung von Veränderungsprozessen
Öffentlichkeitsarbeit
MVG: Neue Rechtsprechung zum 
Mitarbeiter-Vertretungsrecht
Arbeitszeitrecht für Mitarbeiter/innen im Krankenhaus
MVG 3: Mitbestimmung in personellen und  
wirtschaftlichen Angelegenheiten
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt?
Kommunikations- & Handlungsfähigkeit im Betrieb
Mitbestimmung in Wirtschaftsfragen
MVG 1: Einführung in die Mitarbeitervertretungsrechte

Arbeits- und Gesundheitsschutz für Fortgeschrittene
Grundlagenwissen Arbeitsrecht
Grundlagen des Sozialversicherungsrechts
AVR Anwenderseminar zu Eingruppierung und Vergütung
MAV-Praxis für Fortgeschrittene – Ein Angebot  
von Praktikern für Praktiker
Grundlagen der Mitarbeitervertretungsarbeit (MAV 2)
AVR – Entgeltordnung und Eingruppierung

Undeloh / DAI e.V. / ver.di-Forum Nord
Bad Segeberg / DAI e.V. / ver.di Nord 
und Hamburg
Hattingen / DGB NRW
Undeloh / DAI e.V. / ver.di-Forum Nord
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut

Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Undeloh/ver.di-Forum Nord
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Springe / dia e.V.

Springe / dia e.V.

Springe / dia e.V.
Travemünde / ver.di-Forum Nord
Bad Segeberg / DAI e.V. /  
ver.di-Forum Nord
Siegburg / Kath.-Soziales Institut

Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut

Undeloh / dai e.V. / ver.di-Forum Nord
Hattingen / DGB NRW

Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Langeoog / dia e.V.

Langeoog / dia e.V.
Langeoog / dia e.V.
Bad Segeberg / DAI e.V. /  
ver.di-Forum Nord 
Bad Bevensen / dia e.V.
Bad Bevensen / dia e.V.
Bad Bevensen / dia e.V.
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut

Hattingen / DGB NRW
Rendsburg / dai e.V. / ver.di Nord  
und Hamburg

e
e

e
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k
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Termin Thema Veranstaltungsort/Veranstalter
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Seminare
August bis Oktober 2020 August bis Oktober 2020

22.09.–23.09.2020
29.09.20

05.10.–07.10.2020
05.10.–07.10.2020
05.10.–07.07.2020

05.10.–09.10.2020
05.10.–09.10.2020

19.10.–21.10.2020

19.10.–21.10.2020
19.10.–23.10.2020

26.10.–27.10.2020
26.10.–28.10.2020
26.10.–30.10.2020
26.10.–30.10.2020
26.10.–30.10.2020

Fachtagung Arbeitsrecht für Personalräte
KTD – Entgeltordnung und Eingruppierung

BAT-KF: Grundlagenwissen für die MAV (BAT-KF 1)
Analyse wirtschaftlicher Daten II
Arbeitszeitrecht für Mitarbeiter/innen im Bereich  
der KAVO
MVG 1: Einführung in die Mitarbeitervertretungsrechte
Die Macht der Wirkung
Arbeitsrecht – Von der Bewerbung bis zur Rente

Indirekte Steuerung II
Aktuelles Arbeitsrecht – mit Besuch beim 
Bundesarbeitsgericht
Datenschutz und Mitarbeiterüberwachung
Kommunikation für Fortgeschrittene: Der Konflikt
MVG 1: Einführung in die Mitarbeitervertretungsrechte
Beratungskompetenz
Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterversammlungen 
gestalten

Lübeck / ver.di-Forum Nord
Hamburg / dai e.V. / ver.di Nord  
und Hamburg 
Willingen / DGB NRW
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut

Duderstadt / dia e.V.
Duderstadt / dia e.V.
Bad Segeberg / DAI e.V. /  
ver.di-Forum Nord 
Undeloh / DAI e.V. / ver.di-Forum Nord
Erfurt / dia e.V. 

Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Siegburg / Kath.-Soziales Institut
Walsrode / dia e.V.
Walsrode / dia e.V.
Walsrode / dia e.V.

e
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Termin Thema Veranstaltungsort/Veranstalter
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Bei dem 8. ICMA International Creative Media Award 
wurde ›Arbeitsrecht und Kirche‹ für Typografie und  
Layout mit dem Award of Excellence ausgezeichnet. 

Die belgische Bundesregierung plant, in 
den kommenden beiden Jahren 500 Mio. 
Euro in Lohn- und Gehaltserhöhungen  
für das Personal im Pflegebereich des 
Krankenhauswesens zu investieren. Die 
Gesundheits- und die Arbeitsministerin 

hätten sich mit Gewerkschaften und Arbeitgebern auf ein 
Maßnahmenpaket von insgesamt 600 Mio. Euro geeinigt, das 
neben der durchschnittlichen Lohnerhöhung von sechs Prozent 
auch mehr Urlaubstage und eine Verlängerung der Sommer-
ferien von bisher zwei auf drei mögliche Wochen enthalte.

Dieser Plan wird jetzt den Arbeitgeberverbänden und der 
Gewerkschaftsbasis vorgelegt, um ihn noch vor der parlamen-

tarischen Sommerpause durch die entsprechenden Instanzen 
zu bringen.

Dieses Maßnahmenpaket kommt zusätzlich zum 
sogenannten ›Pflegepersonalfonds‹ von jährlich 400 Mio. 
Euro, das bereits Zustimmung vom belgischen Bundesparla-
ment erhalten hat und der Finanzierung von zusätzlichem 
Personal in diesem Bereich dient. 

Das neue Sozialabkommen gilt nur für Krankenhausper-
sonal. Für den Bereich Senioren- und Pflegewohnheime sind 
Länder und Regionen zuständig. Diese stehen jetzt unter 
Druck, um einen ähnlichen Sozialplan für das betroffene 
Personal zu verhandeln.



Mitarbeitervertretungen müssen Gesetze und 

andere Vorschriften beachten: staatliche und 

kirchliche. Jetzt erscheint eine RechtsSammlung, 

die weltliches sowie evangelisches und katholi-

sches Arbeitsrecht vereint. Mitarbeitervertreter 

finden hier alle für die Praxis wichtigen arbeits-

rechtlichen Gesetze. Vom Kündigungsschutz und 

Datenschutz bis hin zur Unfallverhütung und 

zum Schutz besonderer Beschäftigtengruppen. 

Enthalten sind kirchliche Regelungen wie die 

Diakoniegesetze, Arbeitsrechtsregelungsgesetze, 

Zuordnungsrichtlinie, Loyalitätsrichtlinie, Grund-

ordnung usw. Wer darin blättert, wird vieles 

finden, was bislang unbeachtet blieb. Die evan-

gelischen Mitarbeitervertretungsgesetze (MVG) 

der Landeskirchen und die katholischen Mitarbei-

tervertretungsordnungen (MAVO) der Diözesen 

sind so dargestellt, dass die Unterschiede sofort 

erkennbar sind. 

Im Anhang finden sich die Adressen aller 

kirchlichen Gerichte.

+++ Neu für MAVen +++ Die kompakte Zusammenstellung aller wichtigen Gesetze +++

Arbeitsrecht und Kirche
Die RechtsSammlung

+++ Herausgegeben von ver.di +++

Wir ordern > bitte anzahl eintragen

> Dienststelle/Einrichtung

> Zu Händen/MAV

> Straße, Hausnummer

> PLZ, Ort

> Telefonnummer

> E-Mail

> Datum, Unterschrift

lieferung portofrei mit beiliegender rechnung.

Direkt ordern beim BuchKellner
st.-Pauli-deich 3, 28199 Bremen

Fon 0421 · 77 8 66

buchkellner@kellnerverlag.de, www.kellnerverlag.de

Baumann-Czichon/Feuerhahn (Hrsg.)
Die RechtsSammlung  
Für Mitarbeitervertretungen in Kirche, 
Diakonie und Caritas
1.764 Seiten, 14 x 22 cm, ISBN 978-3-95651-206-3, 
29,90 Euro

Die RechtsSammlung 

Staatliches und kirchliches Arbeitsrecht 
für Mitarbeitervertretungen 
in Diakonie, Kirche und Caritas
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2020
Abgabenordnung (AO) 13.2
AK-Ordnung Caritas  3.6
Allg. GleichbehandlungsG (AGG)  9.1
Arbeitnehmer-EntsendeG (AEntG)  8.3
ArbeitnehmerüberlassungsG (AÜG)  10.1
ArbeitsgerichtsG (ArbGG) (Ausz.)  4.1
ArbeitsschutzG (ArbSchG)  7.3
ArbeitssicherheitsG (AsiG)  7.4
ArbeitszeitG (ArbZG)  7.1
Arbeitszeitrichtlinie der EU  7.2
ARGG-EKD (Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz der EKD und ihrer
Diakonie) 2.5
Arbeitsrechtsregelungsgesetze  2.6
BerufsbildungsG (BBiG)  11.1
BetriebsverfassungsG (BetrVG)  1.2
BundesdatenschutzG (BDSG)  14.1
Bundeselterngeld- u. Elternzeitg. (BEEG)  9.3
BundesurlaubsG (BurlG)  8.4
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Ausz.)  5.1
DatenschutzG der EKD  14.2
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 14.4
DGU Vorschrift 1 (Unfallverhütungs-
vorschrift, Grundsätze der Prävention) 7.5
DGU Vorschrift 2 (Unfallverhütungs-
vorschrift, Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit) 7.6
Diakoniegesetze  2.9
EntgeltfortzahlungsG (EntgFG)  8.2
Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) 8.8
Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG der kath. Kirche) 14.3
Gewerbeordnung (GewO) (Auszug)  5.2
Gleichbehandlungsrahmen-
richtlinie der EU 1.4
GrundG (GG) (Auszug)  1.1
Grundordnung der katholischen 
Kirche (GrO)  3.3
Grundordnung der EKD 2.1
Handelsgesetzbuch (HGB) (Auszug)  13.1
Insolvenzordnung (InsO) (Auszug)  8.7
JugendarbeitsschutzG (JArbSchG)  9.6

KirchengerichtsG-EKD (KIGG-EKG)  4.2
Kirchengesetze der Landeskirchen  4.3
Kirchl. Arbeitsgerichtsordnung (KAGO)  4.5
Konsultationsrichtlinie der EU  1.3
KündigungsschutzG (KSchG)  6.1
Leiharbeitsrichtlinie der EU  10.2
Loyalitätsrichtlinie der EKD und 
ihrer Diakonie 2.7
MAVO (Mitarbeitervertretungs-
ordnung der kath. Kirche) 3.1
MAVO Synopse mit diözesanen 
Regelungen 3.2
MindestlohnG (MiLoG)  8.1
Mitarbeitergesetze der Konföd. ev. 
Kirchen in NI, synoptische Darstellung 2.10
MutterschutzG (MuSchG)  9.2
MVG-EKD (MitarbeitervertretungsG 
der Evang. Kirche in Deutschland) 2.2
MVG-EKD (Synopse mit 
landeskirchlichen Regelungen) 2.3
MVG-Gerichtsgesetz 4.7
NachweisG (NachwG)  5.3
Ordnung für die zentrale 
Schlichtungsstelle der Caritas 4.6
PflegeberufereformG  11.2
Pflegearbeitsbedingungen-Verordnung  8.6
Pflegepersonaluntergrenzen-
Verordnung (PpUGV) 11.3
PflegezeitG (PflegeZG)  9.4
Rahmen-KODA-Ordnung  3.5
SchwarzarbeitsbekämpfungsG 
(SchwarzArbG) 8.5
SGB III (Auszug)  12.1
SGB IX (Auszug)  9.5
TarifvertragsG (TVG)  1.5
Teilzeit- und BefristungsG (TzBfG)  6.2
Unternehmensmitbestimmung EKD 2.11
Verordnung über die Berufung 
der Richter/innen des KGH-EKD 4.4
WahlO-EKD (Wahlordn. zum MVK-EKD)  2.4
Zentral-KODA-Ordnung  3.4
Zuordnungsrichtlinie der EKD  2.8
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Alphabetische Schnellübersicht

2020

Neuauflage 2020 jetzt erhältlich,  
mit 30 aktualisierten Gesetzen und  

50 Seiten mehr!


